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MICHAEL WÖRRLE

Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens X:
Limyra in seleukidischer Hand

Für Jürgen Borchhardt und meine Frau zu ihren 75. Geburtstagen:
ohne sie beide wäre ‹gar nichts gegangen›.

Zu den Spolien, die J. Ganzert und U. Peschlow auf J. Borchhardts Veranlas-
sung aus der byzantinischen Stadtmauer Limyras bargen, gehört ein 51 cm hoher,
beidseitig beschrifteter Wandquader aus Marmor, der, am einen Ende gebrochen,
noch immer 165 cm lang ist. Von den drei Inschriften, die er trägt, hat die früheste die
Seite A mit langen, über ihre gesamte Breite laufenden Zeilen eingenommen,1 wäh-
rend sich auf der Seite B nebeneinander zwei Textkolumnen befinden. Deren rechte ist
der Veröffentlichung eines königlichen Prostagmas gewidmet, das Gegenstand der
neunten Folge dieser epigraphischen Forschungen zur Geschichte Lykiens war.2 Sein
Schluß mit der Angabe eines neunten Regierungsjahres ist erhalten, nicht aber die
Eingangspartie, in der sich der Verfasser präsentierte. Der Suche nach ihm war der
ptolemäische Kontext vorgegeben, aber zwischen Ptolemaios II. im Jahr 277/6 und
Ptolemaios III. im Jahr 239/8 konnte die Entscheidung nicht definitiv sein, allenfalls
größere Wahrscheinlichkeit für den ersteren in Anspruch genommen werden. Der
Erlaß ist durchgängig einem einzigen Thema gewidmet: unredliches Vorgehen von

Helmut Müller, Christof Schuler und einem anonymen Gutachter bin ich für aufmerk-
same Durchsicht des Manuskripts und nützliche Hinweise sehr dankbar.

1 Wörrle, Chiron 21, 1991, 224–234 mit Taf. 4f. (SEG 41, 1380): Fragment eines vermutlich
an Limyra gerichteten Dynastenbriefes, spätestens und wohl auch am wahrscheinlichsten Ptole-
maios’ I.

2 Wörrle, Chiron 40, 2010, 359–394 mit Abb. 1–3 (der Titel des mit N. VIII falsch gezählten
Aufsatzes ist entsprechend zu berichtigen). – Daß der für gleichzeitige Sichtbarkeit beider Seiten
bestimmte Quader zur Ante eines Tempels oder Propylons gehörte, bleibt als Vermutung
(Wörrle, a.O. 359f.) naheliegend, aber mit dem hellenistischen Bau, dessen Antenkapitelle
noch unveröffentlicht in Limyra liegen, kann er so wenig in Zusammenhang gebracht werden
wie der Quader mit der Ehrung für zwei Oikonomoi des Ptolemaios I.: Wörrle, Chiron 7,
1977, 43–66 mit Taf. 1 (SEG 27, 929; Ch. Marek, I.Kaunos 53, N. [119]). Ganz verschiedene
Oberflächen- und Anschlußbehandlung, vor allem aber die große Differenz in der Quadertiefe
(ca. 51 cm bei den Antenkapitellen gegenüber ca. 73,5 bei den Inschriftquadern) zwingen ent-
gegen der a.O. für erwägenswert gehaltenen Zusammengehörigkeit zur Trennung des Baus mit
den Inschriften von dem mit den Kapitellen – durchaus ein Gewinn für die Vorstellung, die man
sich von der urbanistischen Ausstattung des hellenistischen Limyra zu machen hat.
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Steuerpächtern und Steuerverwaltung zum Schaden der abgabenpflichtigen Provinz-
bevölkerung und intensivierte Kontrollmaßnahmen zur Sanierung der Mißstände.

Die linke Textkolumne (Abb. 1 u. 2) steht nicht nur jenseits der durch grobe Zahn-
eisenhiebe markierten Leerzone, von der schon bei der Publikation der rechten die
Rede war, sondern auch auf einer anders, feiner, als für diese geglätteten Fläche, die
auch noch etwas tiefer liegt als die rechte Steinseite. Der Niveauunterschied ist bei ex-
tremem Streiflicht deutlich zu sehen; er könnte sogar indizieren, daß man für die An-
bringung des linken Textes einen früheren sehr sorgfältig und, bis auf die kleine Kante
in der Oberfläche, spurlos entfernte. Beim rechten Text hatte die gesamte Steinhöhe
für 15 Zeilen ausgereicht, links sind es 23 dank kleinerer Schrift (die Buchstabenhöhe
schwankt um 1,3 cm, der Zeilenabstand um 0,9 cm, beide gegen Ende noch etwas ab-
nehmend). Dem kleineren Format entspricht auch ein anderer, zierlicherer, Schriftstil
(Abb. 3). Die Enden der häufig leicht ‹schwingenden› Hasten sind jetzt konsequent
durch Knötchen und Apices betont, beim S sogar auch der Schnittpunkt der Innen-
schrägen, die Rundbuchstaben bleiben nur noch wenig unter der vollen Zeilenhöhe,
aus dem Punkt im U ist ein Strich geworden, die obere Waagrechte des P reicht weit
nach rechts über die rechte, gegenüber der linken stark verkürzte Senkrechte hinaus,
N steht dagegen beidseitig auf der Grundzeile, S hat eine leichte Tendenz zur Öffnung
nach rechts. Daß die formalen Anzeichen einer späteren Zeitstellung des linken Textes
nicht täuschen, wird der Inhalt zeigen.

[--------------------------- Limyrwvn tái boylái kaÏ tâi] d‹mvi xa›re[in]. #Emfanisˇntvn ŁmÖn tân
[presbeytân ---------------------------------------------]yndoy, Aúxmono«, #Ifikrˇtoy« perÏ ìn
[-------------------------------------------------kaÏ para]kalo÷ntvn diathroÜnta« tÎn ãj $rxá«

4 [------------------------------------------- sygxvreÖn tâ]i d‹mvi t@ $jio÷mena Épakhkfiamwn te
[------------- kaÏ ------------------------------------------] diasafásai ƒpv« parakoloyùáte toÖ«
--------------------------------------------------------------nein eå« t@ kt‹mata, ãpeidÎ ònte« çl›goi
[---------------------------------------------------tâi tetag]mwnvi ãpÏ tá« pfilev« eår‹kamen parag-

8 [geÖlai toÖ«----------------------------------ƒpv« tân kt]hnân (?) 4plâ« mhùÍn parairântai, $ll’ ãâsin
--------------------------------------------------------------ein Ñsa÷tv« dÍ mhdÍ fylaká« tân kat@ tÎn
-----------------------------------------------------------vn ƒpv« lambˇnvsin oÅ stratiâtai kaùfiti kaÏ
[---------------------- tÎn dÍ p÷lhn tÎn ãpÏ tÌ ù]esmoffirion fwroysan eår‹kamen ƒpv« $no›ghtai

12 [-------------------------------------------- ÇdÌ]n (?) kataskeyˇshte Än $pefa›nete $nagka›an ÉmÖn eÚnai
[-------------------------------------------------e]å« tÌ ùesmoffirion, syntetˇxamen dÍ kaÏ toÖ« ãnekth-
[mwnoi« ãn tái xØrai met@ tân politân kaÏ] jwnvn kaÏ paro›kvn tân ãn tái pfilei synteleÖn t@«
[ùys›a«-----------------------ÉpÍr tân basil]wvn, ãntetˇlmeùa dÍ kaÏ [ristfinvi pronoeÖsùai ƒpv«

16 -------------------------------------------------N mhdÍ toÖ« trihr›tai« ãpitrwpein ãpiba›nein mhdÍ
[---------------------------------------- perÏ] toÜ gymnas›oy dÍ oí $nwùhken Fanokrˇth« eår‹kamen
[------------------------------------------str]ativtân ¬na m‹te d›skoi m‹te gymnas›arxoi dissoÏ
----------------------------------------------- a\tâi xr»sùai eå« „ ©n proairásùe kaÏ t@ loip@ de-

20 [-----------------------------------$e› ti tân É]mÖn xrhs›mvn s[yg]kataskeyâmen tái pfilei pe-
[peismwnoi ƒti---------------------------------]fimenoi ÉmÖn L-- ca. 6 -- xario÷meùa tâi basileÖ
------------------------------------------------÷menon ƒpv« [tâi tetag]mwnvi ãpÏ tân pragmˇtvn
------------------------------------------------ervntai toÖ« °---- ca. 10 ----oi«. vac. 5Errvsùe.



Limyra in seleukidischer Hand 379

Die Textverluste sind in Z. 12 am geringsten, insgesamt aber wegen des gänzlichen
Fehlens der linken Blockkante für die Zeilenanfänge der linken Kolumne viel weniger
leicht abzuschätzen als für die Zeilenenden der rechten. Da die Wiederherstellung
eines fortlaufenden Textes nicht möglich ist, muß sich der Leser anstelle einer Über-
setzung mit einer dazu auch noch gar nicht überall verbürgten Paraphrase des Inhalts
begnügen. Vorwegnehmen läßt sich dabei, daß nach den Briefen der Seite A und der
rechten Kolumne von B in der linken ein dritter Brief vorliegt, diesmal vom Ende der
Anrede bis zum Schlußgruß erhalten.

Ohne die Frage nach dem Verfasser des Briefes damit schon ausdiskutiert zu haben,
darf man mit Blick auf Z. 20f. sogleich mit Sicherheit einen König ausschließen, weil
ein solcher dort in der Rolle eines Dritten erscheint, der Absender und Adressat ge-
meinsam übergeordnet ist:3 Es paßt gut in den Rahmen der Konventionen hellenisti-
scher Diplomatie, wie der Verfasser des Schreibens gegen dessen Ende der pfili«, zwei-
fellos Limyra, sein Wohlwollen im Grundsatz und für die Zukunft mit vermutlich so
etwas wie [$e› ti tân É]mÖn xrhs›mvn sygkataskeyâmen tái pfilei in Aussicht stellt.4
Für die Vertrauenswürdigkeit seines Versprechens sollte der wohl mit pe|[peismwnoi
ƒti]5 gleich partizipial angeschlossene und mit einem zweiten, nachgeordneten Parti-
zip noch näher ausgeführte Gedanke werben, daß dieses Engagement nicht nur aus
eigener Grundüberzeugung kam,6 sondern auch den Absichten des Königs entsprach.

3 Daß der Verfasser von sich im Plural spricht, ist selbstverständlich kein Gegenargument: er
ist in Schreiben hoher königlicher Funktionäre ganz üblich, vgl., jeweils mit weiterführenden
Hinweisen, E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit II 1, 1926,
40–43; C. P. Jones, Chiron 12, 1982, 139; B. Virgilio, in: J.-B. Yon – P.-L. Gatier (ed.),
Mélanges J.-P. Rey-Coquais [MUSJ 60], 2007, 212–215.

4 Mit p»n tÌ symfwron kaÏ xr‹simon synkataskeyˇzonte« kaÏ koinái kaÏ åd›ai tân politân
Ykˇstvi kommt Thraseas, Ptolemaios’ III. Statthalter in Kilikien, der Formulierung besonders
nahe (Brief an die Polis von Arsinoë: SEG 39, 1426). In entsprechenden Kontexten findet sich
sygkataskeyˇzein, mit Varianten beim Ausdruck des Objekts, aber z.B. auch in Briefen Antio-
chos’ III. (an Teos: SEG 41, 1003 IV [J. Ma, Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor2,
2002, 317ff., N. 19 A], Z. 12ff., ebenda 1004 [Ma, a.O. 319f., N. 19 C], Z. 20f. schreibt der Kö-
nig … tân xrhs›mvn $e› [ti parexfimeùa], an Ilion: RC 42 mit dem Kommentar von Ma, a.O.
350f.), seiner Frau Laodike (an Sardeis: Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II,
1989, 77f., Z. 18f., an Iasos: I.Iasos 4, Z. 28f. mit Gauthiers Korrektur [am Stein bestätigt von
M. Nafissi, PP 56, 2001, 114] und weiteren Belegen, a.O. 60), seines ãpÏ tân pragmˇtvn Zeuxis
(an Herakleia: SEG 37, 859 [Ma, a.O. 340ff., N. 31] IV, Z. 11f., vielleicht auch an Amyzon:
J. u. L. Robert, Fouilles d’Amyzon en Carie, 1983, 132ff., N. 9 mit der Zuweisung an Zeuxis
durch J. T. Ma – P. S. Derow – A. R. Meadows, ZPE 109, 1995, 71–80 [Ma, a.O. 292ff., N. 5]).
Amyzons Dekret für Antiochos’ Stadtkommandanten von Alinda, Chionis, scheint mit dem
Dank für ´panta synkataskeyˇzei a\toÖ« t@ diate›nonta prÌ« svthr›an (Robert, a.O. 146ff.,
N. 14) diesen Sprachgebrauch direkt aufzunehmen.

5 Daß statt der üblichen Konstruktion mit dem Infinitiv auch die mit ƒti / Ñ« + Futur mög-
lich war, zeigt Pol. 10, 12, 4; auch dort geht es um Erwartungen an eigenes Handeln.

6 Erwägen läßt sich ein Herstellungsversuch mit [proel]fimenoi, was besser als das farblosere
[boyl]fimenoi zum Kontext paßt, aber den kennen wir eben nicht genau. Die folgende Lücke bie-
tet Platz für ´panta. Wären diese Spekulationen dem Richtigen nicht allzu fern, hätte der ganze



380 Michael Wörrle

Dessen Zustimmung, Wohlwollen und Anerkennung glaubte sich der Briefautor als
loyaler Mitarbeiter für seine Entscheidungen gewiß sein zu dürfen, und an dieser in
der Assoziation von xˇri« evozierten Zuversicht wollte er Limyra teilhaben lassen.7

Für die Datierung des Schreibens ergibt sich daraus mit dem Zusammenbruch der
kleinasiatischen Herrschaft des Antiochos III. in der Schlacht von Magnesia und der
römischen Friedensordnung von Apameia 188 v. Chr. ein sicherer Terminus ante
quem, zu lösen ist aber noch die Frage, ob es der späteren Zeit der ptolemäischen
Herrschaft über Lykien zuzurechnen ist oder den wenigen Jahren, in denen Lykien,
seit 197, zum Seleukidenreich gehörte.

In welcher Rolle der Verfasser des Briefes den ãpÏ tân pragmˇtvn sah, den er Z. 22
ganz am Schluß des Schreibens und bemerkenswerterweise ohne Verbindung mit
dem Namen eines konkreten Amtsinhabers erwähnt, bleibt unklar.8 Unter den Va-
rianten des Titels erfordern die Platzverhältnisse Ç tetagmwno« ãpÏ tân pragmˇtvn.9
Sie ist, was Zufall sein mag, bislang erst 178 für Heliodor belegt,10 während Zeuxis, der
von 213 bis zum Frieden von Apameia in Kleinasien Antiochos III. mit umfassender
Vollmacht vertrat,11 sich als Partner im Vertrag mit Euromos 197 selbst als $pole-
leimmwno« ÉpÌ toÜ basilwv« [ntifixoy ãpÏ tân ãpitˇde toÜ Ta÷roy pragmˇtvn be-

Gedankengang im Brief des Antigonos Monophthalmos an Skepsis eine schöne Parallele: … ãpeÏ
prÌ polloÜ g’ ©n ãpoihsˇmeùa ´panta dioikásai toÖ« 6Ellhsin kaù@ proeilfimeùa (RC 1,
Z. 16ff.).

7 Xar›zesùai scheint in diesem Sinn zwar in der epigraphischen Überlieferung meist von
oben, vom König, nach unten zu gehen (vgl. etwa C. B. Welles’ Anmerkung zu RC 9, Z. 5f.),
aber ein Kontext wie Pol 8, 15, 1f. zeigt mit … lwgvn Ñ« o\dÍn ©n tˆ basileÖ meÖzon xar›saito …
ganz zwanglos auch Verwendung bei guten Diensten in der Gegenrichtung.

8 Naheliegend ist, daß er dessen Entscheidungen Gleichrang mit oder Vorrang vor den eige-
nen eingeräumt hat. Was er dazu in der Z. 23 formuliert hat, ist mir so unklar, daß ich keine der
angedachten Erwägungen, auch nicht É[potetagmwn]oi« (Vorschlag eines Gutachters, einen
Überblick über die Palette möglicher Bedeutungen gibt der Sprachgebrauch des Polybios, auf-
geschlüsselt von Ch.-F. Collatz – M. Gützlaf – H. Helms, Polybios-Lexikon III 2, 2004, s.v.
Épotˇttv) in den Text zu setzen wage.

9 Am Ende des Ausbruchs könnte sogar noch das äußerste rechte Ende des G von [tetag]mwnvi
erhalten sein.

10 Die Belege, das delische Ehrenmonument, an dem Seleukos IV. selbst beteiligt war, und der
Brief des Dorymenes im Olympiodoros-Dossier von Marisa (H. M. Cotton – M. Wörrle,
ZPE 159, 2007, 192; 199, dazu noch u. Anm. 22) könnten authentischer und formeller gar nicht
sein.

11 Die einschlägige Literatur hat H. Müller, Chiron 35, 2005, 358; 382f. zusammenge-
stellt, hinzu kommt jetzt noch L. Capdetrey, Le pouvoir séleucide, 2007, 294–300, für den
die Berufung des Zeuxis das Experiment ist, die bis auf Achaios Mitgliedern des Königshauses
vorbehaltene kleinasiatische Statthalterschaft nun zur Vermeidung des Usurpationsrisikos an
einen familienfernen Vertrauten aus dem Kreis der f›loi zu vergeben. In die Konstruktion der
Aufgabe des Zeuxis dürfte Antiochos III. aber auch die Erfahrung mit einem ebenso familien-
externen Stellvertreter einbezogen haben, wie er erstmals in der Person des Hermeias (s.u.) greif-
bar wird.
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zeichnet12 und sonst, wo nicht nur mit dem bloßen Namen,13 als ãpÏ tân pragmˇtvn
kaùestˇmeno«, genfimeno« ã. t. p. oder einfach als Ç ãpÏ tân pragmˇtvn präsentiert
wird.14 Dennoch kann der Verfasser unseres Briefes nur das Amt des Zeuxis im Auge
gehabt haben, als er den tetagmwno« ãpÏ tân pragmˇtvn irgendwie im Hinblick auf
die Gesamtheit seiner vorausgehenden Ausführungen glaubte berücksichtigen zu
müssen. Das ‹Generalgouvernement der Oberen Satrapien› hatte Antiochos III. bei
seinem Regierungsantritt zwar in scheinbarer Parallelität zu der gleichzeitig Achaios
anvertrauten ãpÏ tˇde toÜ Ta÷roy dynaste›a mit Molon (und dessen Bruder Alexan-
dros) besetzt,15 aber nach dem Zusammenbruch seines Usurpationsversuchs 220
nicht sogleich wiederbelebt.16 Erst mit dem ãpÏ tân ¡nv satrapeiân Menedemos
taucht wieder ein Generalstatthalter der östlichen Reichsteile auf.17 Seit wann er das

12 SEG 36, 973 (Ma, a.O. 338, N. 29). Daß der Kontext die Authentizität des Titels garantiert,
haben R. M. Errington, EpigrAnat. 8, 1986, 2 und Ma, a.O. 125 festgestellt, mit der Festschrei-
bung des Zuständigkeitsbereichs ist Antiochos IV. 165 bei den Vorbereitungen seines Feldzugs in
die ‹Oberen Satrapien› dem väterlichen Modell gefolgt, als er Lysias zu seinem Stellvertreter be-
stellte: kaÏ katwlipen Lys›an … ãpÏ tân pragmˇtvn toÜ basilwv« $pÌ toÜ potamoÜ E\frˇtoy
kaÏ õv« Çr›vn Aåg÷ptoy kaÏ trwfein [nt›oxon tÌn yÅÌn a\toÜ õv« toÜ ãpistrwcai a\tfin
(1Makk. 3, 32f.; Ios. ant. 12, 295). Lysias scheint dann 164 den Regierungswechsel dazu benützt
zu haben, sich der Einschränkung zu entledigen: oíto« (= Antiochos V.) paralabøn tÎn basi-
le›an $nwdeijen ãpÏ tân pragmˇtvn Lys›an tinˇ (2Makk. 10, 11 mit Ch. Habicht, 2. Makka-
bäerbuch, in: W. G. Kümmel [ed.], Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit I, 1976,
250f.). Vgl. zu diesen Vorgängen zuletzt K. Ehling, Untersuchungen zur Geschichte der späten
Seleukiden, 2008, 112f. mit der einschlägigen Literatur.

13 Das genügte Antiochos III., wenn er sich in seinen Briefen an Sardeis (Gauthier, am
Anm. 4 a.O. 13ff., N. 1 [Ma, a.O. 284f., N. 1]) und Herakleia (SEG 37, 859 [Ma, a.O. 340ff.,
N. 31]) auf Aufgaben für oder Entscheidungen von Zeuxis bezog, ebenso wie den Verfassern der
Begleitbriefe in den beiden Exemplaren des Nikanor-Dossiers (SEG 37, 1010 [Ma, a.O. 288ff.,
N. 4]; H. Malay, in: Ad fontes!, Festschrift G. Dobesch, 2004, 407–413), war also anscheinend
korrekte administrative Routine.

14 J. u. L. Robert, am Anm. 4 a.O. 146ff., N. 14; (ergänzt) 202ff., N. 22; 151ff., N. 15 und
(ergänzt) 196ff., N. 19 (Ma, a.O. 297f., N. 9; 369, N. 47; 298ff., N. 10; 302, N. 13).

15 Pol. 5, 40, 7, dazu noch immer grundlegend H. Bengtson, Die Strategie in der hellenisti-
schen Zeit II, 1944 (21964), 78–89, vgl. Capdetrey, a.O. 268–271.

16 Nach Pol. 5, 54, 12 hat Antiochos III. damals lediglich drei Einzelstrategen für Medien, die
Susiane und die kat@ tÎn #Eryùr@n ùˇlattan tfipoi eingesetzt.

17 Der Titel findet sich auf der Basis einer der persönlichen Initiative eines Python verdank-
ten Ehrenstatue aus dem medischen Laodikeia, zuletzt F. Canali de Rossi, Iscrizioni dello
Estremo Oriente Greco, 2004, 279 (gerade der Titel ist dort durch ein Versehen entstellt). Die
Widmung scheint keine Jahresangabe zu enthalten: die in seiner Erstedition (Hellenica 7, 1949,
22–24) vorgeschlagene Datierung auf 183/2 hat L. Robert, Hellenica 8, 1950, 73–75 zurück-
genommen. Damit entfällt der Grund für einen Ansatz der Widmung unter Seleukos IV. (bei-
behalten [das Jahr des Regierungsantritts ist 187] von Canali de Rossi, richtig jedoch schon
H. H. Schmitt, Untersuchungen zur Geschichte Antiochos’ des Großen und seiner Zeit, 1964,
19) und kann Menedemos’ e¾noia eå« toŒ« basileÖ« mit einer der beiden Mitregentschaften ver-
bunden werden, die Antiochos III. seinen Söhnen, 210–193 Antiochos und 189–187 Seleukos,
eingeräumt hat.
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Amt bekleidete, ist eine ebenso ungelöste Frage18 wie die nach dessen Verhältnis zur
194/3 erfolgten Entsendung des Antiochos, des alsbald verstorbenen ältesten Sohnes
des Antiochos III. in die ‹Oberen Satrapien›.19 Aber schon die administrative Geogra-
phie dürfte diese Alternative zu Zeuxis im Kontext von Regelungen für Limyra von
vornherein ausgeschlossen haben, und einen Vizekönig mit umfassend reichsweiter
Zuständigkeit hat Antiochos III. nach der 220 nur mühsam gelungenen Beseitigung
des Hermeias – Polybios hebt ihn 5, 41, 1 als proestø« tân ƒlvn pragmˇtvn von den
beiden ihm nachgeordneten Regionalbevollmächtigten ab – wohlweißlich nicht mehr
bestellt.20

Unter den Inschriften von Amyzon gibt es zwei Fragmente,21 wo Lücken vor [-- tÌn
ge]nfimenon ãpÏ tân pragmˇtvn bzw. --- toÜ ãpÏ tân pragmˇtvn J. und L. Robert
den nötigen Raum geboten haben, die Ergänzung von Zeuxis’ Eigennamen vorzuneh-
men, die sie als unausweichlich empfunden hatten. Im Brief aus Limyra ist das ausge-
schlossen. War der Verzicht auf den Namen des Amtsträgers dort etwa wegen der geo-
graphischen Einschränkung der Zuständigkeit geboten, die noch Ende 197 im Titel
des Zeuxis lag, und in der Unklarheit über strukturelle und personelle Anpassungen
der seleukidischen Reichsadministration, die ein nach dem ebenfalls transtaurischen
Kilikien gerade erst in der Eroberung begriffenes Lykien hätte erfordern können?
In ähnliche Kontexte von Neuschaffung, Neuzuschnitt und Neubesetzung gehören
jedenfalls die beiden schon herangezogenen Dossiers, in denen administrative Funk-
tionen ebenfalls abstrakt als ‹Ämter› im Blick sind: In seinem Brief über die Amtsein-
setzung Nikanors schreibt Antiochos III. an Zeuxis … $podede›xamen ãn tái ãpwkeina
toÜ Ta÷roy … $rxierwa tân Åerân pˇntvn … eÚnai a\tÌn kaÏ ãpÏ tân Åerân
pˇntvn … kaù@ ãpÏ toÜ pˇppoy Łmân (= Antiochos II.) …, und Seleukos IV. läßt He-

18 Derselbe Menedemos erhält im Frühjahr 193 von Antiochos III. Anweisungen für den Lao-
dike-Kult ãn toÖ« ÉpÌ sÍ tfipoi« (Canali de Rossi, a.O. 271 + 272; 277 + 278), womit aber auch
die Strategie von Medien gemeint sein könnte.

19 Vgl. dazu Schmitt, a.O. 15–18 mit allen nötigen Hinweisen.
20 In der 5, 41, 2 gleich anschließenden Retrospektive auf die Anfänge des Hermeias, den

Seleukos III. 223 im Rahmen einer Feldzugsvorbereitung, damals gegen Attalos I., zu seinem
Stellvertreter bestellt hatte, formuliert Polybios Ç d’ Êrme›a« … ãpwsth d’ ãpÏ t@ prˇgmata, Se-
le÷koy t$delfoÜ ta÷thn a\tˆ tÎn p›stin ãgxeir›santo«. Daß er damit einen schon damals
vorgegebenen Amtstitel zitiert, darf man bezweifeln, und eine geographische Begrenzung war
für die Hermeias ja erstmalig anvertrauten Vollmachten jedenfalls gerade nicht vorgesehen. Das
Urteil von Capdetrey, a.O. 273–275; 278–282, ist widersprüchlich. Daß die Institutionalisie-
rung der seleukidischen Administration damals erst noch im Fluß war, ist richtig gesehen, aber
daß Hermeias gewissermaßen in einem Trio mit Bevollmächtigten für Kleinasien und die ‹Obe-
ren Satrapien› als «agent de très haut rang, peut-être le plus prestigieux, était à l’évidence chargé
des pragmata royaux pour les régions syriennes et la plaine mésopotamienne», ist eine anachro-
nistische Rückprojektion späterer Verhältnisse, als das Seleukidenreich sich nach dem Verlust
Kleinasiens eben mehr und mehr auf den syrischen Raum beschränkte, und widerspricht der
Einschätzung des Polybios.

21 Vgl. Anm. 14: Amyzon, N. 22; 19.
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liodor seine Entscheidung für Olympiodor erst nach langen Grundsatzerwägungen
wissen, die auf die Feststellung hinauslaufen, tân dÍ kat@ Ko›lhn Syr›an kaÏ
Foin›khn pragmˇtvn o\k ãxfintvn tÌn tassfimenon prÌ« tái to÷tvn (= tân Åerân)
ãpimele›ai.22

Ganz bedenkenlos darf man sich freilich nicht schon hier allein der seleukidischen
Perspektive überlassen, da unsere Kenntnisse über die zentralen Spitzenfunktionen
am ptolemäischen Hof bekanntlich äußerst beschränkt sind. Gerade unter Ptole-
maios IV. und dem als Kleinkind zum Thronerben gewordenen Ptolemaios V. konn-
ten dort aber mit Sosibios, Agathokles, Tlepolemos und Aristomenes Einzelpersonen
in den Besitz einer Machtkonzentration gelangen, die sie als generalbevollmächtigte
Reichsverweser erscheinen läßt. Daß es sich dabei um die Position an der Spitze einer
etablierten administrativen Hierarchie handelt und dafür der Titel eines ãpÏ tân
pragmˇtvn gebraucht wurde, kann allerdings noch immer mit Wilcken und Tho-
mas bestritten werden.23 Beim fortbestehenden Fehlen jeder authentischen Doku-
mentation ist man hier allein auf den Sprachgebrauch des Polybios angewiesen, der
das Phänomen jedoch mit Varianten umkreist und eben nicht mit einem Terminus
technicus trifft: Aristomenes bezeichnet er zwar im Kontext des Untergangs des Aga-
thokles als Ç metˇ tina xrfinon ãpÏ tân pragmˇtvn genfimeno«, aber das ist kein Zitat
eines Titels, sondern eine Positionsbeschreibung, die Polybios gleich anschließend mit
genfimeno« k÷rio« tân ƒlvn pragmˇtvn und prostánai toÜ basilwv« kaÏ tá« basi-
le›a« variieren kann.24 Seit 204 scheint sich die Spitzenstellung in Alexandreia vor al-
lem durch die Vormundschaft über das Königskind definiert zu haben. Ptolemaios IV.

22 Zum Nikanor-Dossier siehe o. Anm. 13, von der Stele aus Marisa mit dem Olympiodor-
Dossier waren zunächst nur zwei Fragmente mit den Z. 1–28 bekannt. Nach ihrer Publikation
durch Cotton – Wörrle, am Anm. 10 a.O. 191–205 tauchten drei weitere mit der Fortsetzung
des Textes auf, die D. Gera, ZPE 169, 2009, 125–155 vorgelegt hat. Wichtige Verbesserungen
zum Schlußteil sind C. P. Jones, ZPE 171, 2009, 100–104 zu verdanken.

23 U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde I 1, 1912, 7f.; J. D. Tho-
mas, in: V. M. Strocka (ed.), Das ptolemäische Ägypten, 1978, 188f. Habicht bezeichnet da-
gegen Aristomenes als Ç ãpÏ tân pragmˇtvn (Hermes 85, 1957, 118), ohne die Verkürzung im
zweiten, für Aristomenes noch immer grundlegenden Aufsatz desselben Hermes-Bandes wie-
deraufzunehmen (501–504), und G. A. Lehmann, in: Th. Hantos – G. A. Lehmann (ed.),
Althistorisches Kolloquium aus Anlaß des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken, 1998, 97f., fragt
sich schon beim älteren Tlepolemos, ob er nicht 246/5 als Ç ãpÏ tân pragmˇtvn «in der Zentrale
in Alexandrien selbst» tätig gewesen sei. Doch bleibt man für den letzteren besser bei Gau-
thiers «représentant tout-puissant du roi lagide en Carie et sans doute en Lycie» (BE 1994, 528,
in: REG 107, 572, vgl. I. Savalli-Lestrade, Simblos 3, 2001, 280f.; Wörrle, Chiron 40, 2010,
384–386).

24 15, 31, 6f. Vgl. etwa Pol. 5, 35, 7: oíto« g@r mˇlista tfite proestˇtei tân pragmˇtvn (von
Sosibios), 5, 63, 1: oÅ tfite proestâte« tá« basile›a« (von Agathokles und Sosibios), Plut.
Kleom. 34: Ç tân ƒlvn proesthkø« kaÏ proboyle÷vn (von Agathokles), Pol. 16, 21, 1: t@ tá«
basile›a« tân Aågypt›vn metaxeirizfimeno«, 16, 21, 7: t@ prˇgmata kaÏ t@ xr‹mata … xeir›zein
(von Tlepolemos).
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legte sie in die Hände des Zweierteams Sosibios und Agathokles,25 Tlepolemos stellte
sich nach dem Ausscheiden des Sosibios ein synwdrion ¯ t‹n te toÜ paidÌ« ãpitro-
pe›an õjei kaÏ tÎn tân ƒlvn prostas›an vor,26 und 196 scheint Aristomenes sowohl
bei der Beseitigung des Skopas als auch bei der Initiative zur vorzeitigen Mündigkeits-
erklärung des Ptolemaios V. oÅ perÏ tÎn a\l‹n in den Vordergrund gerückt zu haben.27

Das könnte eher für eine ‹gruppendynamische›, politische Konstruktion sprechen,
wonach der Erste im Ptolemäerreich nach dem König selbst eben der Erste im Kreis
der königlichen f›loi geblieben ist28 und sich nicht als Inhaber eines administrativen
Spitzenamtes verstehen ließ, wie es sich bei den Seleukiden unter Antiochos III. und
IV. institutionalisierte.29

Wenn wir, mit den gebotenen Vorbehalten, weiter auf der seleukidischen Spur blei-
ben, ergibt sich der Sommer 197 als Terminus post quem für den neuen Text. Nach-
dem Antiochos III. im 5. Syrischen Krieg der Gewinn des ptolemäischen Koile-Syrien
gelungen war, rüstete er bekanntlich im Winter 198/7 zu einem Kleinasienfeldzug, bei
dem er Ptolemaios V. auch seine dortigen Besitzungen wegnehmen und zugleich Phil-
ipp V. unterstützen wollte.30 Die ingentes copiae terrestres maritimaeque, die er dabei
aufgebracht hatte, sollten koordiniert, aber unter getrenntem Kommando operieren.
Die schon principio veris aufbruchsbereiten Landstreitkräfte wurden von einem Vie-
rerteam befehligt,31 dem zwei der damals noch drei Söhne des Königs32 und zwei er-

25 Pol. 15, 25, 5. Zur Frage der Echtheit des Testaments etwa W. Huss, Ägypten in hellenisti-
scher Zeit, 2001, 474f.

26 Pol. 15, 25, 28.
27 Pol. 18, 55, 3.
28 Zum f›loi-Kreis um Ptolemaios IV. Huss, Untersuchungen zur Außenpolitik Ptolemaios’

IV., 1976, 239–255 und a.O. 458–463.
29 F. W. Walbank (A Historical Commentary on Polybios II, 1967, 492) versucht dagegen

einen Kompromiß, der die Position des Aristomenes zwar der des Hermias gleichstellt, ihr aber
«the same importance» abspricht.

30 Zu den Kriegsvorbereitungen Liv. 33, 19, 8–11 in enger Anlehnung an Polybios. Daß dieser
hier mit den entsprechenden Verschiebungen der Perspektive einer rhodischen Quelle folgt, hat
H.-U. Wiemer gezeigt: Rhodische Traditionen in der hellenistischen Historiographie, 2001,
107–111; Krieg, Handel und Piraterie, 2002, 44f.

31 Livius’ Auskünfte über die Zusammensetzung des Stabes sind nicht korrupt, sondern ganz
in Ordnung: Wörrle, Chiron 18, 1988, 451–454; Ma, a.O. 82f. J. D. Graingers Artikel zu den
jeweiligen Personen (A Seleukid Prosopography and Gazetteer, 1997, s. vv.) sind nicht auf dem
Stand der Forschung, A. Mehl, in: K. Brodersen (ed.), Zwischen West und Ost, 1999, 19–23,
schafft mit der Erfindung eines Antiochos-Sohnes namens Ardys neue Verwirrung.

32 Antiochos, als ältester seit 210 Mitregent, Seleukos, Thronfolger als Seleukos IV., und Mith-
ridates, der seit dem Tod des erstgeborenen Bruders 193 dessen Namen Antiochos tragen und
später einmal Seleukos als Antiochos IV. nachfolgen sollte. Daß der König die beiden jüngeren
Söhne auswählte, während der älteste nach dem neu erworbenen Syrien entsandt wurde, ist
wahrscheinlich. Wie alt Seleukos und Mithridates 197 waren, wissen wir nicht genau.
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fahrene Feldherren, Ardys33 und Mithridates, ein Neffe des Königs,34 angehörten. Die
Flotte, die jetzt erstmals in der seleukidischen Strategie eine wichtige Rolle spielen
sollte und dazu wohl unter Nutzung der Kapazitäten der seleukidisch gewordenen
Städte Phoinikiens rasch auf die stattliche Stärke von 100 Kataphrakten und 200 klei-
neren Schiffen gebracht worden war, führte Antiochos III. selbst.35 Nach der Schilde-
rung der ersten Erfolge in Kilikien, dessen Städte teils erobert wurden, teils aut metu
aut voluntate sine certamine zu Antiochos übergingen,36 bricht Livius seinen zunächst
breit angelegten Feldzugsbericht abrupt ab. Für den Fortgang der Ereignisse in Lykien
bietet er wenigstens noch die Niederlage Philipps V. bei Kynoskephalai etwa Ende Mai
197 als Terminus post quem, aber für alles Weitere steht uns dann nur noch die ma-
gere, Porphyrius verdankte Städteliste im Daniel-Kommentar des Hieronymus zur
Verfügung: eo enim tempore captae sunt … et Andriace et Limyra et Patara et Xanthus et
ad extremum Ephesus.37 Sie läßt sich um Arykanda erweitern, weil Athenaeus eine an
einer Episode aus der Stadtgeschichte moralisierend anknüpfende Reflexion des
Agatharchides in seine Fallsammlung zum Thema Niedergang durch Luxus aufge-
nommen und Ed. Meyer vor 130 Jahren in dem darin genannten Mithridates den
Neffen des Antiochos III. wiedererkannt hat.38 Nach Agatharchides waren die [ry-
kandeÖ«, ƒmoroi ònte« LimyreÜsin, durch aufwendigen Lebensstil verschuldet und
durch Faulheit und Genußsucht außer Stand, die aufgenommenen Darlehen zu be-

33 Er war schon 220 beim Feldzug gegen Molon, wo er in der Schlacht von Apollonia die Lan-
zenreiter befehligte, ein kekrimwno« $nÎr perÏ t@« polemik@« prˇjei« (Pol. 5, 53, 2) und führte
im Jahr darauf bei der Belagerung von Seleukeia in Pierien die für die Eroberung entscheidende
Attacke (Pol. 5, 60).

34 Mithridates taucht vor 197 nur einmal in dem Polybios-Fragment (8, 23, 3) über den Ar-
menienfeldzug des Antiochos von 212 auf, wo ihn die f›loi dem König zur Einsetzung als Herr-
scher in Armosata vorschlugen, scheint aber jetzt, wie gleich zu besprechen, die führende Rolle
bei der Eroberung Ostlykiens gespielt zu haben.

35 Liv.a.O., ipse cum classe centum tectarum navium, ad hoc levioribus navigiis cercurisque ac
lembis proficiscitur. Zur Flotte des Antiochos III. noch immer grundlegend J. H. Thiel, Studies
on the History of Roman Sea-Power in Republican Times, 1946, 273–276, zu den kwrkoyroi, be-
ruderten und zugleich einfach besegelten Frachtern, L. Casson, Ships and Seamanship in the
Ancient World, 1971, 163–166; J. S. Morrison, Greek and Roman Oared Warships, 1996, 255,
zu den lwmboi Casson, a.O. 125f.; Morrison, a.O. 263f. Die damaligen Kataphrakten waren in
der Regel keine Trieren mehr, sondern deren Weiterentwicklungen, Tetreren oder Penteren:
Casson, a.O. 97–122; Morrison, a.O. 267–271 zu Technik und Bemannung.

36 Die epigraphischen Zeugnisse der seleukidischen Okkupation Kilikiens, die Weihungen
des Themison in Aigeai (SEG 49, 1943 [Ma, a.O. 321, N. 20] mit dem Kommentar Gauthiers,
BE 2002, 445, in: REG 115, 728 und O. Colorus Vorschlag zur Verwandtschaft Themisons mit
Antiochos III., Studi ellenistici 24, 2010, 273–279) und des Ptolemaios Uraswa in Soloi (OGI
230 [Ma, a.O. 321ff., N. 21]) sowie den Antiochos III. von Ma (a.O. 271) wohl doch zu Unrecht
abgesprochenen Brief an Soloi (RC 30) hat Virgilio anläßlich seiner Neuedition des letzteren
kürzlich eingehend neu behandelt (am Anm. 3 a.O. 184–228).

37 Porph. FGrHist 260 F 46.
38 FGrHist 86 F 16 mit Meyer, Geschichte des Königreichs Pontos, 1879, 53 und allen, die

ihm nachgefolgt sind.
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dienen. In dieser Lage schlossen sie sich Mithridates an, in der Erwartung, bei den
Übergabeverhandlungen ihre Entschuldung durchsetzen zu können.39 Die Kombina-
tion, daß Arykandas Gläubiger Limyra war, bleibt dem Leser überlassen; wenn er da-
mit richtig liegt, kann er gleich weiter schließen, daß Limyra nur ganz kurz vor Ary-
kanda, im Gegensatz zu diesem aber nicht gewaltlos, in seleukidische Hand gelangt
war und die Nachbarn im Gebirge ihren unsolidarischen Wunsch nach Belohnung
durch Schuldenerlaß Mithridates, dem sie sich rechtzeitig ergaben, in dessen gerade
laufende Kapitulationsverhandlungen mit dem glück- und wehrlosen Limyra als zu-
sätzliche Strafmaßnahme mitzugeben versuchten. Über die strategische Aufgabe des
seleukidischen Landheeres steht bei Livius, iussisque Sardibus se (= Antiochos III.)
opperiri. Damit dürfte das, vorläufige, Endziel des Feldzuges bezeichnet sein. Wie, mit
welchen taktisch bedingten Umwegen und Aufenthalten der Vormarsch verlief, bleibt
bis auf das Schlaglicht, das durch die Bemerkung des Agatharchides auf Ostlykien
fällt, unbekannt. Mindestens ein Teil des Landheeres muß dort unter dem Kom-
mando des Mithridates zum Einsatz gekommen sein.40

Epigraphische Spuren dieser Vorgänge sind in Ost- und Zentrallykien erst in jün-
gerer und jüngster Zeit aufgetaucht und beschränken sich auf ein noch unveröffent-
lichtes Dokument aus Rhodiapolis, das nach seinem Datum, 194, einer Situation ent-
stammen dürfte, als die seleukidische Herrschaft in Lykien bereits fest etabliert war,41

und das schwierige Fragment aus Arykanda, das als Zusatz zu gänzlich verlorenen Ab-
machungen die Vereinbarung einer Symmachie zwischen Arykanda und den nicht als
Polis organisierten, vielleicht von ihrem Komarchen vertretenen Tragalasseis,42 Aryk-
andas westlichen Nachbarn im Bergland nördlich von Muskar oberhalb von Myra,
enthält.43 Şahi.n hat diesen Text wegen der Schrift und einer Klausel, die in Syrien be-

39 Die Formulierung ist mehr als vage und an den historischen Umständen gar nicht interes-
siert: … proswklinan taÖ« Miùridˇtoy ãlp›sin £ùlon õjein nom›sante« xreân $pokopˇ«.

40 Von der engen Verbindung der Schicksale Limyras und Arykandas abgesehen, kann man
über Einzelheiten nur spekulieren (etwa Ma, a.O. 82–85, und, wieder anders, B. Dreyer, Die
römische Nobilitätsherrschaft und Antiochos III., 2007, 285–289), aber dabei eigentlich nicht
über Schmitt, am Anm. 17 a.O. 285f. hinauskommen.

41 Für den freundlichen Hinweis auf den Neufund danke ich B. I
.
pli.kçi.oğlu.

42 Zur Lage G. Anrich, Hagios Nikolaos II, 1917, 238–240; 540, danach H. Blum, Die Vita
Nicolai Sionitae, 1997, 92–95; S. Şahi.n – M. Adak, Stadiasmus Patarensis, 2007, 210.

43 I.Arykanda 1 mit dem Foto auf Taf. 3. Das Fragment setzt mit den Namen von Personen
ein, die ein eingangs verlorenes Abkommen (die ƒr|koi von, Z. 5/6 ?) geschlossen und beschwo-
ren hatten, dem jetzt noch eine Partei beitrat (proswùento, Z. 4). Zu ihr gehörte der -mˇrxh«,
dem am Anfang von Z. 5 zwei Buchstaben hinzuzufügen sind. Vom rechten Teil des zweiten er-
scheint auf dem Foto der Rest einer Rundung mit dem Ansatz einer kleinen Waagrechten, die
nach Kombination und Position zu einem Omega gehören müssen, was dann statt der von Şa-
hi.n erwogenen Alternative dhmˇrxh« / polemˇrxh« auf kvmˇrxh« führt. Dieser dürfte nicht mit
Şahi.n Arykanda zuzuordnen sein, sondern Tragalassos, das am Ende von Z. 4 genannt gewesen
sein wird, und steht dann ähnlich neben der Gemeinde wie, etwa um die Zeitenwende, der De-
marchos von Trysa in einem dortigen Ehrendekret (5Edoje Tryswvn tˆ d‹m8 kaÏ dhmˇrx8 ---
Form›vno«: Ch. Schuler – A. V. Walser, in: F. Kolb [ed.], Lykische Studien 7, 2006,183ff.,
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findliche stratiâtai aus Arykanda und Tragalassos betrifft,44 in die seleukidischen
Jahre Lykiens gesetzt. Innerhalb des knappen Jahrzehnts kann sein Platz aber nicht nä-
her bestimmt, auch seine Zuordnung zur Spätphase der ptolemäischen Herrschaft
über Lykien nicht ausgeschlossen werden.45 Von der etwas reicheren Dokumentation
aus dem westlykischen Xanthos46 führt das Dekret für Lyson Dhmosùwnoy in die Zeit
unmittelbar um die Einnahme der Stadt durch Antiochos III. zurück.47 Die dortigen
Neoi haben es etwa im Hochsommer 196 zum Dank dafür beschlossen, daß Lyson die
Gymnasiarchie damals für ein zweites Jahr übernahm, seine erste Wahl in das Amt
muß also in den Hochsommer 197 gefallen sein. Daß dieses Jahr 197/6 für Lyson mit
hektischer politischer Aktivität angefüllt war,48 wird allerdings hinter poll@« $po-
de›jei« tá« te prÌ« tÎn pfilin e\no›a« kaÏ toŒ« nwoy« pepo›htai (Z. 7–12) kaum sicht-
bar: daß die Umstände damals schwierig gewesen waren, sollte der Leser des Dekrets
aus ãn toÖ« $nagkaiotˇtoi« kairoÖ« zwar beeindruckt ahnen, aber gerade nicht kon-
kret sehen. Schwierig, jedoch erneut für uns gar nicht einsehbar, war die Lage in Xan-
thos auch noch 196, nach Ansicht der Neoi ein kairÌ« prosdefimeno« $ndrÌ« $j›oy
kaÏ dynamwnoy diejagageÖn $negkl‹tv« tÎn kat@ tÌ gymnˇsion $rx‹n (Z. 22–25),
auch wenn Xanthos inzwischen die mit der Weihung an Leto und ihre Kinder (TAM II
266) verbundenen, uns im einzelnen aber unbekannten Privilegien schon empfangen
haben sollte49 und die Xanthier offenbar wieder Zeit und Muße hatten, sich die Vor-
träge des Themistokles aus Ilion anzuhören, sogar im September 196, nur einen Mo-
nat nach Lysons Wiederwahl, in der Lage waren, dem Meister historisierender Erbau-
ungsrede dafür ein anständiges Honorar von 400 Drs. zu bezahlen.50 Klarer wird,
jedenfalls innerhalb Lykiens, der Hintergrund nicht, vor dem das neue Dokument aus
Limyra zu analysieren ist, mit der immer noch vorgängigen Frage, ob es ihm über-
haupt angehört.

N. 5 [SEG 56, 1722]). [rykandwvn, in Z. 5 vor dem Bruch auf kvmˇrxh« folgend, könnte der
eine Partner der ƒrkoi gewesen sein, denen sich Tragalassos anschloß.

44 Z. 10ff.: Épˇrji dÍ kaÏ toÖ« ãj a\tân stratiØtai« toÖ« ãn Syr›ai ã@n ãpanwlùvsin t@ a\t@
filˇnùrvpa.

45 Wörrle, in: F. Blakolmer u.a. (ed.), Fremde Zeiten, Festschrift J. Borchhardt, 1996,
157–159.

46 A. Bresson, in: ders. – R. Descat (ed.), Les cités d’Asie Mineure occidentale au IIe s.a.C.,
2001, 235–240 hat sie zuletzt, um die Basis einer Antiochos-Statue ($retá« õneken kaÏ e\no›a«
tá« eå« aÉtÌn Janù›vn Ç dámo«) erweitert, besprochen.

47 Gauthier, REG 109, 1996, 1–27 (zuletzt Ma, a.O. 325ff., N. 24).
48 Er gehörte, politeyfimeno« Ñ« kaù‹kei toÖ« kaloÖ« kaÏ $gaùoÖ« $ndrˇsin (Z. 6f.), zu den

lokalen Spitzenpolitikern und hatte, die Kooperation der Stadt mit Antiochos vertretend
(e¾noia … prÌ« t@ tân basilwvn prˇgmata, Z. 33f.), unter diesen damals wohl eine, vielleicht
die führende Stellung.

49 Vgl. hierzu zuletzt Bresson, a.O.
50 J. u. L. Robert, am Anm. 4 a.O. 154ff., N. 15 B (SEG 33, 1184, zuletzt Ma, a.O. 324f.,

N. 23).
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Die Briefe, die Ptolemaios II. 282 an Telmessos und Ptolemaios III. 243/2 an Xan-
thos gerichtet haben,51 sind jeweils an pfili« kaÏ ¡rxonte« adressiert. Die Formel zu so
etwas wie einen ‹ptolemäischen Standard› im Umgang mit den Städten Lykiens zu er-
klären, wäre auf der Grundlage einer so geringen Dokumentation zwar riskant, aber
daß der neue Brief an Limyra mit ihr nicht eröffnet worden sein kann, zeigen die Reste
seiner Z. 1 ohne jeden Zweifel. Daß ganz am Anfang der Name des Verfassers – jeden-
falls, wie wir schon gesehen haben, kein König – gestanden und unmittelbar von Li-
myrwvn gefolgt gewesen sein muß, darf man ohne weiteres annehmen. Die Adresse
könnte damit, wie ein Brief des Zeuxis an Amyzon vom Frühjahr 203 zeigt, schon
komplett sein,52 aber diese Minimalformel verschafft nicht den Raum, der für den An-
fang von Z. 14 allermindestens erforderlich ist. Dort läßt sich mit großer Wahrschein-
lichkeit ein von Z. 13 bis 15 fortlaufender Text herstellen, was später zu erörtern sein
wird. Vorweggenommen sei hier nur, daß zu Beginn der Z. 14 vermutlich 31, mögli-
cherweise auch 34 Buchstaben verlorengegangen sind. In den breiter geschriebenen
Anfangszeilen unserer Inschrift passen in denselben Raum nur etwa 26 bis 28 Buch-
staben, denen man noch die 4 bis 5 hinzurechnen muß, die durch den hier größeren
Ausbruch zusätzlich weggefallen sind. Auch wenn diese Vorgaben für eine exakte Be-
rechnung nicht präzis genug sind, kann man doch sehen, daß vor bloßem Limyrwvn
tâi d‹mvi xa›rein der Name des Verfassers 20 oder etwas mehr Buchstaben bean-
sprucht haben müßte, was nicht gut der Fall gewesen sein kann. Es liegt deshalb nahe,
von dem verfügbaren Platz 10½ Buchstabenbreiten in tái boylái ka› zu investieren
und für den Namen des Verfassers nur den immer noch nicht knappen Rest von etwa
10 zu reservieren.53 Selbstverständlich ist diese Rekonstruktion deshalb nicht, weil sie
uns mit den noch immer ungelösten Fragen nach Existenz und Funktion von boyla›
in den Städten des hellenistischen Lykien konfrontiert.

Deren Dekrete sind bekanntlich im 3. Jahrhundert v. Chr. als Beschlüsse von pfili«
kaÏ ¡rxonte« stilisiert und sprechen niemals von einer boyl‹, letzteres gilt auch für

51 SEG 28, 1224; 36, 1218.
52 J. u. L. Robert, a.O. 132ff., N. 9 in der Antiochos III. durch Zeuxis ersetzenden Fassung

von Ma, a.O. 292ff., N. 5. Die Adresse an [myzonwvn tâi d‹mvi ist durch I.Amyzon 7 + 8 (J. u. L.
Robert, a.O. 131f.) gut abgesichert, zum Hintergrund der verfassungsgeschichtlichen Entwick-
lung in Karien vgl. Ma – Derow – Meadows, am Anm. 4 a.O. 74.

53 Daß pfili« und ¡rxonte« in Briefadressen auch in umgekehrter Reihenfolge erscheinen
können, ist nicht nur im Schreiben des Seleukos IV. an Seleukeia in Pierien (RC 45 [IGLS 1183])
der Fall und schon 1933 M. Holleaux aufgefallen (Études d’épigraphie et d’histoire grecques
III, 1942, 213–216, vgl. C. P. Jones, Phoenix 43, 1989, 322), sondern wird auch rasch mit einem
Blick in die Datenbank des Packard Humanities Institute (http://epigraphy.packhum.org/ins-
criptions/) bestätigt. Was man dort gar nicht findet, sind mit toÖ« ¡rxoysi kaÏ tâi d‹mvi adres-
sierte Briefe (die scheinbare Ausnahme IG IX 2, 1106 ist stark zerstört und falsch rekonstruiert:
A. Wilhelm, Hermes 44, 1909, 53–56, auch an [kaÏ tái] pfi|[lei] lassen die notierten Schrift-
spuren eher denken als an tâi [d‹]!mv"[i]), so daß sich der Versuch einer solchen Herstellung
am Anfang unseres Dokuments allenfalls auf RDGE 4 (… Blas›vn strathgÌ« ¡rxoysi d‹mvi te
Korkyra›vn) aus den 160er Jahren v. Chr. berufen könnte.
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die Dekrete von Lissai, als deren Urheber sich der dámo« vorstellt.54 Man hat daraus
geschlossen, daß es damals in Lykien eben noch keine boyla› gab,55 und die ‹undemo-
kratische› Kontrolle der Volksversammlungen durch kleine Kollegien von jeweils nur
drei ¡rxonte« auf den Einfluß der Hekatomniden zurückgeführt,56 die bei der Helle-
nisierung der Stadtverfassungen in Karien ebenfalls auf boyla› verzichteten. Während
dort im Verlauf des 3. Jahrhunderts städtische boyla› entstanden,57 müßte sich die
Entwicklung in Lykien erheblich verzögert haben, weil hier die ersten Spuren von
boyla› erst im 2. Jahrhundert auftauchen. Wie lange die Einführung selbst ihrer zu-
fallsbedingt ersten Dokumentation vorausging, wissen wir allerdings nicht, und leider
ist von den einschlägigen Inschriften auch keine einzige sicher datiert.58

Fest steht allerdings das Datum, Sommer 205, der Ankunft von Gesandten aus dem
mittelgriechischen Kytenion, die den Xanthiern Briefe des aitolischen Koinon und
ihrer Stadt vorlegten, adressiert an Janù›vn t»i boyl»i kaÏ tâi dˇmvi.59 Weil ihr An-
liegen, ãkklhs›a« genomwnh«, durch einen Beschluß von pfili« kaÏ ¡rxonte« erledigt
wurde (Z. 6f.) und die traditionelle Dekreteröffnung in Xanthos auch noch 202/1 und
196 verwendet wurde,60 hat Domingo Gygax a.O. 124 die Adressen der beiden
Briefe für einen Fehler der Festlandsgriechen erklärt, die mit den altmodischen Ver-
fassungsrealitäten im fernen Lykien nicht vertraut gewesen seien. Die Stele, der wir die
Kenntnis des Vorgangs verdanken, war allerdings von den xanthischen ¡rxonte« in
Auftrag gegeben, und man kann sich fragen, ob sie fehlerhafte Dokumente, über die

54 Die Dokumentation findet sich zuletzt bei M. Domingo Gygax, Untersuchungen zu den
lykischen Gemeinwesen in klassischer und hellenistischer Zeit, 2001, 123–130, dazu noch ein
Dekret von Tlos (Adak – Şahi.n, Gephyra 1, 2004, 86f., N. 1) aus der Zeit des Ptolemaios II., we-
gen der Namensform des Königs wohl früher als ca. 255, wie die Herausgeber erwägen. Die Be-
schränkung der Zeugnisse auf das westliche Lykien hat Adak, Historia 56, 2007, 251–270 mit
der Publikation eines wohl etwa den 180er Jahren entstammenden Dekrets aus dem ostlykischen
Melanippion aufheben können.

55 So zuletzt besonders P. Hamon, REG 114, 2001, XVIIf.
56 Nach Domingo Gygax auch F. Kolb, Burg – Polis – Bischofssitz, 2008, 184f.
57 Vgl. nur den Hinweis Gauthiers, BE 1998, 104, in: REG 111, 584.
58 Für das Dekret von Angeira (SEG 43, 986), wonach dessen Gesandter in Xanthos Dank vor

boyl‹ und dámo« bekunden sollte, geben die Herausgeber das 2. Jh. v. Chr. als «date approxima-
tive qu’indique l’écriture» (J. Bousquet – Ph. Gauthier, REG 106, 1993, 17), Dekrete von
Tlos mit ödoje tÕ boylÕ kaÏ tˆ d‹m8 prytˇnevn gnØmh (TAM II 548) stammen nach E. Ka-
linkas Eindruck (wenig verbindlich: J. u. L. Robert, BE 1950, 183, in: REG 63, 187) von ca.
100. Schon etwas früher sind die prytˇnei« in Xanthos und Myra bezeugt (Bousquet – Gau-
thier, REG 107, 1994, 319ff.; 336f.), datiert wohl auch das am Anfang verstümmelte Dekret
von Arykanda, das mit dedfixùai tÕ boylÕ kaÏ tˆ d‹m8 die probuleumatische Funktion eines
städtischen Rates derzeit vielleicht erstmals in Lykien demonstriert ( I

.
pli.kçi.oğlu, AAWW 143,

2008, 117–126), besonders problematisch ist die zeitliche Einordnung des von boyl‹ und dámo«
beschlossenen Dekrets TAM II 168 aus Hippukome (Domingo Gygax, a.O. 124), zu dem drei
¡rxonte« anstelle von Prytanen die gnØmh formulierten.

59 SEG 38, 1476.
60 SEG 36, 1220; SEG 33, 1184 (Ma, am Anm. 4 a.O. 324f., N. 23).
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jeder einheimische Leser den Kopf schütteln mußte, am prominenten Ende ihrer in-
schriftlichen Dokumentation wirklich durchgehen lassen konnten. Weil keine Gegen-
kontrolle möglich ist, bleibt die Lage unklar, aber vielleicht haben wir hier doch die
bislang früheste Spur einer städtischen boyl‹ in Lykien, die in Xanthos dann noch
unter ptolemäischer Herrschaft eingeführt, aber in den Dekreten während einer län-
geren Übergangszeit zunächst nicht sichtbar wurde. Das muß zwar nicht, kann aber
gut auch in Limyra der Fall gewesen sein: dort hätten die Mitarbeiter des Antio-
chos III. dann, eine Stadt mit schon bestehender boyl‹ übernehmend, beim Herr-
schaftswechsel nicht mit der im übrigen Lykien gleichfalls nirgends erkennbaren zu-
sätzlichen Belastung durch eine Neugestaltung der Verfassung, sondern mit der auch
sonst so gern versöhnlich propagierten Bewahrung der pˇtrioi nfimoi aufgewartet.61

Wenn wir trotz naturgemäß zunehmender Unsicherheit die Frage nach der Person
des Verfassers unseres Schreibens noch einmal aufgreifen,62 läßt sich aus dem Text
schließen, daß er sich bei der Abfassung des Briefes in oder nahe bei Limyra aufhielt,
weil er seine Anweisungen an die dort tätigen Mitarbeiter seines Königs mündlich
erteilte.63 Aus dem Stab, der das seleukidische Landheer auf dem Feldzug von 197
kommandierte, würde in den noch verfügbaren Raum am besten Mithridates passen,
während Ardys entschieden zu kurz wäre. Für Mithridates spricht die schon herange-
zogene Notiz des Agatharchides, wonach dieser wohl der Oberkommandierende des
Unternehmens war und als solcher die Übergabe von Arykanda entgegennahm.64

Die Gesandtschaft, von deren Empfang der Verfasser am Eingang des Briefes be-
richtet, könnte aus fünf Personen bestanden haben. Die zwei an letzter Stelle genann-
ten tragen griechische Namen,65 der vorangehende Rest stammt vielleicht eher von
einem epichorischen. Wir kennen, soweit ich sehe, noch niemand davon. Die Serie der
auf die limyräische Initiative antwortenden Entscheidungen beginnt am Ende von Z. 4
mit dem ersten der finiten Verben, die das grammatikalische Gerüst des Briefes bilden.
Zuvor wird in einer zweigliedrigen, von ãmfanisˇntvn, Z. 1, und parakalo÷ntvn,
Z. 3, getragenen Partizipialkonstruktion über den Vortrag der Gesandten referiert,
vermutlich nur mit konventionellen Leerformeln, von deren letzter noch t@
$jio÷mena, Z. 4, übriggeblieben ist. Schon das erste Wort, ãmfan›zein, ist Standard für

61 S. etwa Ma, a.O. 152–154. Ganz anders scheint Antiochos III. damals mit tiefgreifenden
politischen und religiösen Reformen bei der Aneignung von Karien vorgegangen zu sein: Ma,
a.O. 163f.; Savalli-Lestrade, Studi ellenistici 24, 2010, 136–147.

62 Mit Blick auf Z. 22 kommt Zeuxis nicht in Frage.
63 Eår‹kamen, Z. 7; 11; 17.
64 Den damals noch gleichnamigen jüngsten Sohn des Antiochos III. müssen wir wohl nur

der Vollständigkeit halber als fernliegende Alternative noch einmal bedenken; welche Rolle der
mittlere, Seleukos, auf dem Feldzug spielte, wissen wir nicht. Der eine Buchstabe, mit dem sein
Name hinter Mithridates zurückbleibt, darf ihn allein nicht aus dem Spiel mit so vielen Unbe-
kannten werfen.

65 Zu Aúxmvn mit entschieden lykischem Kolorit vgl. P. Fröhlich, Topoi 12–13, 2005, 737.
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die Vermittlung von Informationen,66 über die am Anfang der Z. 3 nicht mehr gesagt
gewesen sein muß, als daß sie den Aufträgen der Gesandten entsprachen67 oder das ih-
rer Mission zugrundeliegende Dekret von Limyra bei dessen Übergabe näher erläu-
terten.68 Daß aus der Betrachtung der Lage Wünsche entwickelt wurden, versteht sich
von selbst, weshalb parakaleÖn als Gegenstück zu ãmfan›zein nicht überrascht.69 Wer
solche Wünsche ohne Konkretisierung zusammenfassen wollte, kam schließlich fast
von selbst auf sygxvreÖn, oder synonymes ãpixvreÖn, t@ $jio÷mena.70 Konventionell
war es auch, dem Vertreter des Königs Wohlwollen als Leitmotiv für seine Entschei-
dungen nahezulegen. Das stand am Ende von Z. 3 / Anfang von Z. 4, wo der noch ver-
fügbare Raum konventionell mit Épˇrxoysan e¾noian gefüllt werden könnte. Wich-
tiger ist, daß die aktuelle Erwartung von Entgegenkommen sich auf Kontinuität ãj
$rxá« berief. Im ptolemäischen Kontext hätte das die bis auf Ptolemaios I. zurückrei-
chende Tradition eines wohltuenden Regiments bedeuten können, wie sie Ptole-
maios III. in seinem Brief an Xanthos evoziert,71 im seleukidischen müßte es ein
Rückblick auf Schonung Limyras im Augenblick der Einnahme sein72 – und für das
Folgende als Generalthema unseres Fragments die Regelung von Einzelfragen erwar-
ten lassen, die sich bei der Etablierung der seleukidischen Herrschaft ergaben.

66 Vgl. etwa, besonders klar und auch für das Folgende einschlägig, Zeuxis in seinem Brief an
Herakleia: üiesùe deÖn … aÅreùánai dÍ kaÏ presbeyt@« toŒ« ãmfanioÜnta« ÉpÍr … kaÏ para-
kalwsonta« tˇ te … sygkexvrhmwna syndiathrhùánai … $jiØsonta« dÍ kaÏ $twleian
sygxvrásai ktl. (SEG 37, 859 [Ma, a.O. 340ff., N. 31] B IIf.) und ganz ähnlich J. Reynolds,
Aphrodisias and Rome, 1982, N. 2 aus den 80er Jahren v. Chr. Weiteres findet sich, durchaus ak-
tualisierbar, bei Holleaux, am Anm. 53 a.O. V, 1957, 146–148 (aus REA 1916); J. E. Taylor,
Seleucid Rule in Palestine, 1979, 145f.; P. Herrmann, Chiron 19, 1989, 142f.

67 Zur Orientierung kann etwa das in RC 33 rekonstruierte perÏ ìn eÚxon t@« ãntolˇ« dienen,
das freilich den verfügbaren Platz nicht füllt.

68 Beides etwa im Referat des Zeuxis über seine Verhandlungen mit der Gesandtschaft von
Herakleia: oÅ presbeytaÏ … dielwghsan ŁmÖn … $kolo÷ùv« toÖ« ãn tâi chf›smati kata-
kexvrismwnoi« e\ùwv« dÍ kaÏ ÉpÍr tân synteùeimwnvn a\toÖ« Épomnhmˇtvn (a.O., B III, Z. 9f.).

69 Vgl. noch einmal Herrmann, a.O.
70 Vgl. etwa den Brief des Eumenes II. an Toriaion (SEG 47, 1745) mit dem Wechsel zwischen

beiden vom König immer wieder bemühten Verben, das Dekret von Halikarnassos, das im aus-
gehenden 3. Jh. die Korrespondenz von Bitten und Gewähren mit basileŒ« PtolemaÖo« pres-
beysamwnh« tá« pfilev« synexØrhsen ƒpv« ktl. formuliert (L. Migeotte, L’emprunt public
dans les cités grecques, 1984, N. 101; Les souscriptions publiques dans les cités grecques, 1992,
N. 77 [S. Isager, in: dies. – P. Pedersen (ed.), The Salmakis Inscription and Hellenistic Hali-
karnassos, 2004, 133f., N. 1]), oder den Brief des Ptolemaios III. an Xanthos (SEG 36, 1218) mit
tÎn e¾noian tá« pfilev« ãnefˇnisan (sc. die xanthische Festgesandtschaft) kaÏ perÏ ìn łjioÜte
t@ Épomn‹mat’ ãpwdvkan.

71 Vgl. noch einmal SEG 36, 1218.
72 Daß die Gesandten Limyras sich zur Schaffung eines guten Verhandlungsklimas Antio-

chos’ III. für Lykien ganz besonders unpassende Ideologie der Wiederherstellung urseleukidi-
scher Besitzansprüche zu eigen gemacht hätten (Ma, am Anm. 4 a.O. 26–52), wird man kaum
annehmen können.
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Damit haben wir es ab dem Ende von Z. 4 zu tun, wo der Vertreter des Königs seine
Entscheidungen mit dem im Kontext der Erfüllung von Wünschen wiederum kon-
ventionellen Épako÷ein unter das Leitmotiv von Entgegenkommen und Kooperation
stellt.73 Das Verbum könnte hier ohne Objekt verwendet gewesen sein, war jedenfalls
durch te ka› eng mit einem weiteren verbunden, das, leider verloren, die Reihe der ge-
troffenen Maßnahmen mit der Anordnung einer Bekanntgabe oder Klarstellung, dia-
safásai, eröffnete. Dadurch sollten die Limyreer von Maßnahmen Kenntnis erlan-
gen,74 aus deren Kontext nur noch das Stichwort kt‹mata erhalten ist. Es bezeichnet
Landbesitz außerhalb der Stadt,75 doch ist mit dem erhaltenen Rest des zugehörigen
Verbums nicht mehr zu entschlüsseln, was damit geschehen sollte. Für die Suche bie-
ten sich aus dem zeitlichen und, soweit es sich noch zeigen wird, thematischen Umfeld
unseres Textes zwei Spuren besonders an.76

Der militärische Druck bei der Inbesitznahme von Städten hat wohl nicht selten zur
Flucht von Teilen der Bevölkerung geführt, deren Bereitschaft zur Rückkehr später gar
nicht selbstverständlich war, aber zum Erhalt wirtschaftlicher und steuerlicher Lei-
stungsfähigkeit im Interesse des neuen Herrschers liegen mußte. Gerade für Antio-
chos III. fände das Schreiben an Limyra Parallelen, wenn das sein erster Punkt gewe-
sen sein sollte.77 Besser in seinen Kontext zu passen scheint allerdings die Alternative,

73 Parallelen aus dem Bereich der Diplomatie sind etwa RC 35 und die im Kommentar von
Welles angeführten Zeugnisse, auch I.Magnesia 103 (IG XII 6, 154), Z. 16f., aus anderem Kon-
text z.B. IG XII 6, 151 (É. Samama, Les médecins dans le monde grec, 2003, 124), Z. 23ff.

74 Zur Bedeutung von parakoloyùeÖn sowohl mit dem Akkusativ als auch mit dem in unse-
rem Schreiben verwendeten Dativ hat L. Robert schon BCH 52, 1928, 490f. (OMS I, 54f.) an-
hand zahlreicher Belege das Entscheidende ausgeführt, danach A. Giovannini, in: V. Mi-
lojcic – D. Theocharis (ed.), Demetrias I, 1976, 212 und A. Bencivennis Übersetzung von
RC 13, Simblos 4, 2004, 160. Für den Akkusativ vgl. etwa das Prostagma Philipps V., IG XII
Suppl. 644 (M. B. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings II, 1996, 13), Z. 1ff.
(oÅ oåkonfimoi … $nametrhsˇtvsan parfintvn tân froyrˇrxvn … ƒpv« kaÏ oÅ fro÷rarxoi
parakoloyùâsin ƒsa Épˇrxei), für den Dativ den Brief das Tlepolemos an Kildara (SEG 42,
994) A, Z. 5f.: ŁmeÖ« dÍ parhkoloyùhkfite« e\nfiv« !sc. ÉmÖn" proselhlyùfisi …

75 A. V. Walser, Bauern und Zinsnehmer, 2008, 124–126 mit den nötigen Hinweisen, vgl. be-
sonders die von Antiochos II. okkupierten und in den Verhandlungen des Boulagoras zurückge-
wonnenen kt‹mata ãn tái [na›tidi xØrai von Samos, IG XII 6, 11. – Auf die entsprechenden Sied-
lungsbefunde in Lykien kommen wir unten bei der Besprechung der ãnekthmwnoi (Z. 13f.) zurück.

76 Als Hintergrundbild kann das Kapitel «Conquest and Control» in Mas Antiochos-Buch
dienen (am Anm. 4 a.O. 108–121).

77 Etwa die Rückgabe der o\s›ai an die zur Rückkehr bewogenen Flüchtlinge aus Seleukeia im
4. Syrischen Krieg (Pol. 5, 61, 1f. mit den Hinweisen von J. Thornton, MedAnt. 11, 2008, 190),
die Sorge um das mwnein ãpÏ tân åd›vn im Schreiben an Amyzon von 203 (RC 38 [Ma, a.O. 292ff.,
N. 5], mit dem Kommentar von J. u. L. Robert, am Anm. 4 a.O. 136f.), die 201 bezeugten Be-
mühungen des dortigen ãpistˇth«, Menestratos, um die Rückkehr weggezogener polÖtai
sogar durch persönliche Kontaktaufnahme (J. u. L. Robert, a.O. 151ff., N. 15 [Ma, a.O. 298ff.,
N. 10] mit dem Kommentar 187–191) sowie die Klage der Herakleoten über die Flucht und die
Bitte um Rückführung der Landbevölkerung in den Verhandlungen mit Zeuxis (SEG 37, 859
[Ma 340ff., N. 31] III, Z. 9ff.).
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das Bedürfnis der verbliebenen Zivilbevölkerung nach Schutz vor den Übergriffen
undisziplinierter Truppen in den undurchsichtigen Umständen erst wieder zu etablie-
render Staatlichkeit. Die beiden Petitionen, die Ptolemaios Uraswa zum Schutz seiner
Domänen bei Skythopolis nach dem 5. Syrischen Krieg an Antiochos III. richtete, und
die Antwort des Königs nennen das Hauptproblem, befohlene, aber auch eigenmäch-
tige und mit Gewalttaten bis zur Vertreibung der Dorfbevölkerung verbundene Ein-
quartierung, begleitet von Requisitionen, die Ptolemaios mit ãpibolÎn poi‹sasùai
ãpÏ t@ kt‹mata zusammenfaßt.78 Ihre Einschränkung oder ihr generelles Verbot
könnten Limyra am verlorenen Anfang von Z. 6 mitgeteilt gewesen sein.79

Wie lange der Verfasser des Briefes bei diesem Thema blieb, läßt sich nicht definitiv
feststellen, aber möglich ist es durchaus, daß auch seine Anweisungen an den Stadt-
kommandanten, auf dessen Funktion wir gleich zurückkommen, noch dazu gehör-
ten. Dieser scheint den Auftrag bekommen zu haben, einen Befehl an eine Mehrzahl
von Personen, vielleicht kollektiv, aber allein den verfügbaren Platz noch nicht ganz
füllend, die Z. 10 noch einmal erscheinenden stratiâtai, zu erlassen,80 der diesen
grundsätzlich81 die Wegnahme von Gütern verbot.82 Von dem Wort, das die so ge-
schützten Güter bezeichnete, ist wieder nur das Ende erhalten. Vor NVN ist noch eine
senkrechte Haste zu sehen; die mit Berufung auf sie vorgeschlagene Wiederherstellung
von kthnân, Vieh, ist attraktiv, bleibt aber unsicher.83 Das Verbot war mit einer durch
$ll’ ãâsin am Ende von Z. 8 eingeleiteten Anordnung verbunden, die es ergänzte,
vielleicht auch nur seine positiven Folgen unterstrich. Ihr Nutznießer war die Gegen-

78 SEG 29, 1613, Z. 21ff. Th. Fischers Übersetzung «oder das Zugvieh zu beschlagnahmen»
(ZPE 33, 1979, 134) ist zu konkret, dürfte aber den Hauptschaden ins rechte Licht rücken.

79 Im Umgang mit Amyzon (J. u. L. Robert, a.O. 138–142, N. 10f. [Ma, a.O. 294f., N. 6;
296f., N. 8]), Mylasa (I.Labraunda 46 [Ma, a.O. 304f., N. 15]) und nach den Überlegungen von
Virgilio (am Anm. 3 a.O. 184–228) wohl doch auch – und dann allenfalls ganz kurz vor
Limyra – mit dem kilikischen Soloi (RC 30) hat das plakative Bemühen des Antiochos III. und
seiner Mitarbeiter um die Disziplinierung der eigenen Truppen zur Schonung neu erworbener
Städte bekanntlich auch sonst Spuren in der epigraphischen Überlieferung hinterlassen. In Soloi
hatten $tˇktv« kateskhnvkfite« stratiâtai nicht nur die öjv pfili«, also die Chora, okku-
piert, sondern auch die eúsv pfili«. Das letztere kritisiert Antiochos als unerhört, das erstere war
in solchen Umständen die Normalität, unter der auch Limyra gelitten zu haben scheint.

80 Paraggwllein ist hierfür Terminus technicus, vgl. D. Knoepfler, BCH 126, 2002, 170f.
mit der einschlägigen Literatur und Dokumentation.

81 Der kategorische Charakter des Verbots wird etwa beim Blick auf das Waschverbot an den
öffentlichen Brunnen Pergamons deutlich: … m‹te Åmˇtia pl÷nein m‹te skeÜo« m‹te ¡llo 4plâ«
mhùwn (G. Klaffenbach, Die Astynomeninschrift von Pergamon, 1954, Kol IV, Z. 180ff.).

82 Zu paraireÖsùai in I.Priene 37f., dort von Teilen der xØra, vgl. A. Magnetto, L’arbitrato
di Rodi fra Samo e Priene, 2008, 126.

83 Von kt‹nh war auch in dem Brief die Rede, den Zeuxis zum Schutz des Heiligtums von
Labraunda an Truppenkommandeure geschrieben hatte (I.Labraunda 46, vgl. o. Anm. 79). Die
untersagte Behandlung der Tiere ist verloren; statt eines Weideverbots im Heiligtum liegt im
Kontext Requisition näher, jedenfalls wird man Mas Vorbehalt gegen die Herstellung von s[yn-
ˇgete] (a.O. 305) teilen.
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seite, also die Zivilbevölkerung in der limyräischen Chora, und wegen des Anschlusses
mit Ñsa÷tv« muß es auch sie gewesen sein, die von dem Z. 9f. angesprochenen Ver-
zicht im Zusammenhang von fylak‹ profitieren sollte.84 Der Schauplatz der fylak‹
war angegeben85 und hätte uns ihr Verständnis erschlossen, ist aber vom entscheiden-
den Wort an verloren. I.Iasos 3 zeigt, daß schon Ptolemaios I. die fylakÎ tá« xØra«,
traditionell Anliegen und Aufgabe der Polis, nicht in der Hand von Iasos beließ, als er
sich der Stadt bemächtigte, aber sich für den nun von seinen Truppen übernommenen
Aufwand mit einer Iasos auferlegten speziellen s÷ntaji« schadlos hielt, die die Stadt,
offenbar erfolglos, wegzuverhandeln suchte.86 Über die Einzelheiten, etwa den Anteil
an Geld- und / oder Sachleistungen, wissen wir schon für Iasos nichts, und daß uns die
Parallele für Limyra in die richtige Richtung orientiert, ist ungewiß. Vorzuziehen ist
ihr wohl die Rücknahme von Besatzungstruppen aus Siedlungen in der Chora.87

Durchzusetzen hatte diese Maßnahmen ein vielleicht im verlorenen Anfang von Z. 7
auch namentlich bezeichneter tetagmwno« (o.ä.) ãpÏ tá« pfilev«; er unterstand dem
Schreiber unseres Briefes, der offensichtlich die Vollmacht hatte, ihm derartige Anwei-
sungen ohne weiteres zu erteilen. Seinerseits gab der ãpÏ tá« pfilev« Befehle an die
stratiâtai, dürfte also der Kommandant der königlichen Besatzungstruppen in Li-
myra gewesen sein. Wenn wir 260/59 mit derselben Funktion im Xanthos des Ptole-
maios II. einen fro÷rarxo« ãpÏ tân ãn Jˇnùvi froyr›vn finden,88 ist das zwar viel-
leicht nicht Grund genug, für den limyräischen ãpÏ tá« pfilev« den Kontext der
ptolemäischen Herrschaft über Lykien kategorisch auszuschließen,89 aber die vielen
Gemeinsamkeiten, die ihn mit den beiden Platzkommandanten des Antiochos III. in

84 Mit dem Genitiv des Sachbetreffs ist im Fragment eines mit dem Brief an Limyra etwa
zeitgleichen Königsbriefes aus Telmessos parenoxleÖn verbunden (SEG 29, 1516: tá« ãpistaù-
me›a« … o\ùeÏ« Ém»« parenoxl‹sei), das wie ãnoxleÖn auch für das limyräische Dokument eine
naheliegende Option wäre (vgl. meine Hinweise, Chiron 9, 1979, 89–91).

85 Vgl. nur die kat@ pfilin fylakˇ von IG XII 4, 99 oder die fylakÎ kat@ tÎn xØran von
I.Rhamnous 20; 38; 43; 46, doch dürfte Befreiung von poliseigenem Wachtdienst keine Option
im Kontext unseres Schreibens sein.

86 Der Sachverhalt ist knapp und treffsicher erfaßt von Savalli, ASNPisa 17, 1987, 132f.
(leider nicht berücksichtigt von A. Giovannini, EpigrAnat. 37, 2004, 78f.).

87 Dazu Weiteres u. Zur Formulierung kann man etwa an die Besatzungen des Attalos I. in
Lilaia erinnern ($postalwnte« ÉpÌ toÜ basilwv« [ttˇloy ãpÏ t@n fylak@n t»« pfilio« tân
Lilaiwvn: FdDelphes III 4, 132–135 [ISE 81]) oder die nach Palaimagnesia detachierten pezoÏ oÅ
$potaxùwnte« $pÌ tá« fˇlaggo« ãpÏ tÎn fylakÎn toÜ xvr›oy (I.Smyrna 573, Z. 103f. mit den
Hinweisen und Parallelen bei Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenisti-
schen und römischen Kleinasien, 1998, 49–52), vor allem an die Sicherung eben eroberter Städte
und Plätze mit fylaka›, die Polybios von Antiochos III. im 4. Syrischen Krieg mehrfach berich-
tet (Belege hat Ma, a.O. 117f. zusammengestellt und besprochen).

88 J. u. L. Robert, am Anm. 4 a.O. 124–127 (SEG 33, 1183).
89 Zur Entwicklung, die in der Forschung für das Ptolemäerreich vom fro÷rarxo« zum

ãpÏ tá« pfilev« angenommen wird, vgl. R. S. Bagnall, The Administration of the Ptolemaic
Possessions Outside Egypt, 1976, 220–224; Savalli-Lestrade, am Anm. 23 a.O. 269–272;
Müller, Chiron 32, 2002, 226f.
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Amyzon und Alinda verbinden, orientieren doch eher nach der seleukidischen Seite.90

Beide haben denselben Titel – mutatis mutandis, denn Amyzon mußte als Polis erst
durch synoikismfi« der geflohenen Bürger wiedererstehen, weshalb Menestratos als
katastaùeÏ« ãpÏ toÜ [rtemis›oy ãpistˇth« bezeichnet ist, und das Dekret für Chionis
stammt aus Amyzon und beschreibt diesen mit tetagmwno« ãp’ [l›ndvn aus der Au-
ßenperspektive. Beide wirkten in der nahen Folge der Herrschaftsübernahme, in der
sich auch die Anweisungen an den ãpÏ tá« pfilev« von Limyra am plausibelsten ver-
orten lassen. Alle drei Kommandanten sind mit ihren Vorgesetzten, für die beiden ka-
rischen ist es Zeuxis, ihren Kollegen im königlichen Dienst und mit den ihnen anver-
trauten Städten durch häufigen schriftlichen und, durch Gesandtschaften Amyzons,91

mündlichen Austausch eng vernetzt. An der Verschiedenheit der Standorte und Inter-
essen ihrer Verfasser dürfte es liegen, daß in dem Schreiben an Limyra die militäri-
schen Zuständigkeiten des ãpÏ tá« pfilev« im Vordergrund stehen92 und die zivilen
Ordnungsaufgaben als daraus abgeleitet erscheinen, während sich Amyzon beim eige-
nen Kommandanten und bei dem der Nachbarstadt für deren Kooperation beim Wie-
deraufbau und der Rekonstituierung als politische Gemeinde bedankt und die militä-
rischen Kompetenzen der Herren in der Frage der Rückgabe von Beute, die die
königlichen Truppen aus Amyzon nach Alinda mitgenommen hatten, nur noch mit-
telbar sichtbar werden. Nicht anders wird es dem Genre des Ehrendekrets zu verdan-
ken sein, wenn das Engagement für die zivilen Bedürfnisse in Amyzon wie ein eher
persönliches Verdienst der Kommandanten wirkt, während seine eigentliche Quelle,
der politische Wille des Königs, in dem Schreiben an Limyra klar hervortritt. Das dort
in Z. 7 an den ãpÏ tá« pfilev« gerichtete eår‹kamen wiederholt sich in Z. 11. Der Adres-
sat ist dort nicht genannt, am ehesten dürfte es aber erneut der ãpÏ tá« pfilev« gewesen
sein. Mit dem hier behandelten Problem scheint man einen Schritt tiefer im zivilen Le-
bensbereich Limyras angekommen zu sein93 – der Anfang einer Entwicklung, bei der
mit zunehmender Konsolidierung der Verhältnisse den königlichen Stadtkomman-
danten mehr und mehr politische und administrative Aufgaben zugewachsen sind.94

Das Heiligtum der Demeter Uesmoffiro«, das in dem von Z. 11 bis 13 reichenden
Zusammenhang zweimal genannt wird, ist nicht nur für Limyra eine Neuigkeit, son-
dern für das gesamte Lykien, wo die seltenen Indizien für Demeterkulte den Schluß

90 J. u. L. Robert, a.O. 146ff., N. 14f. (Ma, a.O. 297ff., N. 9f.), vgl. Savalli-Lestrade, a.O.
272f.

91 Zu Nikomedes noch J. u. L. Robert, a.O. 192f., N. 16 (Ma, a.O. 300f., N. 11).
92 Ganz darauf konzentrieren sich die wenigen Nachrichten über Aribazos, Achaios’ Stadt-

kommandanten von Sardeis, den Polybios (7, 17, 9) als ãpÏ tá« pfilev« tetagmwno« vorstellt.
93 Der Z. 15–19 behandelte letzte Auftrag ist an einen Aristonous gerichtet. Wenn er, was

nicht ausgeschlossen ist, der bis dorthin anonyme ãpÏ tá« pfilev« war, würde sich hier die Un-
trennbarkeit der Sphären von Besatzung und zivilem Leben noch einmal deutlich manifestieren.

94 Einen Überblick über die späteren, regelmäßig als ãpistˇtai bezeichneten seleukidischen
Stadtkommandanten gibt Capdetrey, am Anm. 11 a.O. 301–306, zu den anscheinend zu zivilen
Gouverneuren gewordenen attalidischen ãpÏ tá« pfilev« Müller, am Anm. 89 a.O. 223–227.
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auf deren eher marginale Rolle nahezulegen schienen.95 Wenn Frei die Göttin für
einen «frühestens» hellenistischen Import hält, wird man mit dem neuen Zeugnis die
Datierung auf jeden Fall nach oben korrigieren, darüber hinaus aber so wenig wie bei
allen weiteren Fragen nach den Umständen der Kulteinführung auf festen Grund
kommen. Das Heiligtum hat gewiß die Feier der Thesmophorien beherbergt. Über das
weit verbreitete, mehrtägige, auch nächtliche Riten enthaltende Frauen- und Frucht-
barkeitsfest erfahren wir hier nichts Neues, aber daß es überhaupt im Festzyklus einer
lykischen Stadt seinen am Ende des 2. Jahrhunderts auch schon traditionellen Platz
hatte, läßt eine weitere Facette der Hellenisierung Lykiens ahnen. Ob die Gesandten
Limyras über den Betrieb des Heiligtums oder dessen Rückgabe an ihre Stadt verhan-
delt haben,96 ist den Textbruchstücken nicht zu entnehmen; es sieht allerdings eher so
aus, als hätte das Thesmophorion nur die Funktion eines topographischen Fixpunktes
in einem profanen Kontext. In diesem scheint es zunächst, wie $no›gein nahelegt, um
die Wiederöffnung eines Stadttores gegangen zu sein,97 das dann wohl im Zug der
Übernahme der Stadt von den seleukidischen Truppen für die Benützung durch die
Limyräer geschlossen worden war. Ob der Hintergrund Gewaltanwendung bei der
Übernahme oder verschärfte Kontrolle der Stadt in deren Folge war, bleibt wieder un-
klar, aber mit einer Situation sich nur allmählich entspannender Feindseligkeit zwi-
schen Herrschern und Beherrschten muß man wohl rechnen. Die Identität des frag-
lichen Tors war für die Verhandlungspartner durch seine Nähe zum Thesmophorion
bestimmt, das also wenig außerhalb der Mauern gelegen war und damit in Limyra eine
auch sonst für Thesmophoria charakteristische Position am Stadtrand einnahm.98

95 P. Frei, in: ANRW II 18, 3, 1990, 1782f. mit den wenigen Zeugnissen.
96 Zu Letzterem erinnert man sich an die Verdienste des Korrhagos, der sich bei seinem König

ÉpÌ tÎn parˇlhcin tá« pfilev« dafür einsetzte, daß dieser nicht nur nfimoi und pˇtrio« poli-
te›a, sondern auch t@ Åer@ temwnh zurückgegeben wurden: SEG 2, 663 (vgl. noch u. Anm. 112),
auch wenn es sich dabei möglicherweise um extraurbanen Landbesitz von Heiligtümern gehan-
delt hat (Ma, a.O. 111).

97 Für das verlorene Objekt läßt fwroysa alternativ Çdfi« (mit eå« zur Angabe des Ziels neue-
stens etwa auch mehrfach im Vertrag zwischen Lykien und Oinoanda: D. Rousset, De Lycie en
Cabalide, 2010, 6–13) und p÷lh zu (vgl. nur den Sprachgebrauch des Polybios: Polybios-Lexikon
III 2 [o. Anm. 8], s.v. II b, a, mit ãp› zur Bezeichnung der Ausrichtung), auf das Zweite orientiert
$no›gv / $no›gnymi.

98 Sie ist schon im homerischen Demeterhymnus vorausgesetzt (270–273), und Beispiele da-
für sind wiederholt zusammengestellt worden, etwa von N. J. Richardson, The Homeric Hymn
to Demeter, 1974, 250; S. Guettel Cole, in: S. E. Alcock – R. Osborne (ed.), Placing the
Gods, 1994, 210–216; M.-Ch. Hellmann, L’architecture grecque II, 2006, 169–173. Für Paros
setzt Herodots Bericht vom Frevel des Miltiades (6, 134) eine solche Situation voraus, für Milet
bezeugt sie Parthenios (8, mit den weiterführenden Hinweisen bei J. L. Lightfoot, Parthenius
of Nicaea, 1999, 415), archäologisch besonders gut faßbar ist sie etwa in Thasos (A. Muller, Étu-
des thasiennes XVII, Les terres cuites votives du Thesmophorion, 1996, 10–15; Y. Grandjean –
F. Salviat, Guide de Thasos, 22000, 102–105) und Pergamon, wo das Demeterheiligtum erst mit
der eumenischen Stadterweiterung seine unmittelbar extramurale Lage verlor (zuletzt C. Piok-
Zanon, IstMitt 57, 2007, 323–364 mit der früheren Literatur; M. Kohl, Quaderni Ticinesi 38,
2009, 139).
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Es noch heute wiederzufinden, ist wohl kaum möglich: Bei Th. Marksteiners
Untersuchung der klassischen und hellenistischen Befestigungen Limyras konnte nur
das «Südtor» am Fuß des Stadtberges nahe der Südwestecke des ummauerten Areals
sicher bestimmt werden.99 Es kommt hier besonders wenig in Frage, weil es zu der
klassischen Südmauer gehört, die spätestens in ptolemäischer Zeit zugunsten einer
Stadterweiterung in der Ebene durch eine weiter nach Süden vorgeschobene, bislang
aber noch gar nicht geortete Nachfolgemauer ersetzt worden sein dürfte.100 Eher bietet
sich für die Suche das Gebiet nördlich der Oberburg an, wo der Stadtberg von Limyra
durch einen flachen Sattel vom weiteren Anstieg zum Toçak Dağı abgesetzt ist.101

G. Stanzl hat dort «unspezifische Mauerreste» registriert, «die zu Wohnbebauung,
Unterkünften, vielleicht einem kleinen Heiligtum (Stelen!) gehört haben mögen».102

Etwa 300 m weiter im Norden auf einer Hangterrasse gelegene Gebäudereste hielt
er für «eine fortifikatorische Anlage», während ihnen Marksteiner eine «militäri-
sche Zweckbestimmung» absprach und eher an «die Überreste einer landwirtschaft-
lichen Einrichtung» dachte.103 Daß Thesmophorien gern außerhalb der Stadtmauern
plaziert wurden, haben wir schon besprochen; von der Positionierung am Abhang
von Bergen oder Hügeln als weiterem Charakteristikum ist ebenfalls bereits im Deme-
terhymnus die Rede,104 und auch dafür lassen sich wieder Parallelen anführen,
die, von Pergamon abgesehen, zwar innerhalb der Stadtmauern, aber von dem
Siedlungszentrum durch ihre Hanglage deutlich isoliert sind.105 Auf dem Sattel
fand sich das im Anhang vorgestellte Fragment eines Votivaltars (?). Der darauf ge-
nannte ÅereŒ« tá« ùeoÜ fungierte erst in der wohl schon fortgeschrittenen Kaiser-

99 Die befestigte Siedlung von Limyra, 1997, 29–73, zum «Südtor» besonders 59f. Es ist dort
auf dem Faltplan 2 eingezeichnet, auf dem auch der Gesamtverlauf der klassisch-hellenistischen
Befestigungen Limyras nachvollzogen werden kann. Für die Befunde nördlich oberhalb der
limyräischen Oberburg ist zusätzlich der Plan heranzuziehen, den Marksteiner als Abb. 2
neben S. 96 in ÖJh 63, 1994, veröffentlicht hat, vorzüglich erschlossen wird das Verständnis der
Topographie ferner durch die Übersichtsfotos auf Taf. 1–3 von Marksteiners Buch.

100 Marksteiner, a.O. 73. Bei den 2002–2006 durchgeführten Grabungen an der klassi-
schen Südmauer (Th. Marksteiner – S. Lemaître – B. Yener-Marksteiner, ÖJh 76, 2007,
171–277) gehörte die Frage nach der ptolemäischen Unterstadt nicht zum Programm.

101 Marksteiner, a.O. 31f.
102 VII. Kazı sonuçları toplantısı, 1985, 440f.
103 ÖJh 63, 1994, 97–99.
104 Y. Béquignon war in seinem «Déméter, déesse acropolitaine» betitelten Aufsatz

(RA 1958 II, 149–177) sogar dabei, daraus ein Prinzip zu machen.
105 Was in Erythrai für Demeter ãg KolvnaÖ« aus dem Namen der Göttin zu erschließen ist

(F. Graf, Nordjonische Steine, 1985, 273), haben Ausgrabungen etwa in Korinth (R. S. Stroud,
Hesperia 34, 1965, 1–4; 37, 1968, 299–330; N. Boukidis, Hesperia 38, 1969, 297–310), Eretria
(I. Metzger, Das Thesmophorion in Eretria, 1986; D. Willers, MH 48, 1991, 176–187; P. Du-
crey u.a. [ed.], Erétrie, 2004, 268–271), Priene (zusammenfassend F. Rumscheid, Priene,
1998, 15–160) und Iasos (W. Johannowski, in: Studi su Iasos di Caria [Boll. d’Arte, Suppl],
1987, 55–58) ans Licht gebracht.
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zeit,106 und den Namen der Göttin, der er diente, erfahren wir nicht. Daß sie ganz
oben am Burgberg von Limyra ihr Heiligtum hatte, kann man nicht bezweifeln, aber
weiter führt die Spur einstweilen nicht. Von der Besiedlung und Bewirtschaftung der
Hangregion oberhalb von Limyra107 zeugt knapp 400 m östlich noch ein Turmge-
höft,108 und wer in dieses ökonomisch damals offenbar nicht uninteressante Bergge-
biet gelangen wollte, konnte es vom städtischen Zentrum Limyras aus nur über einen
Weg erreichen, der von der Oberburg ausging. Einen solchen Weg konnte die limyräi-
sche Gesandtschaft glaubhaft als $nagka›a bezeichnen, aber es läßt sich nicht bewei-
sen, daß Z. 12 von seiner (Wieder-)Herstellung die Rede war.

Die Z. 13–15 richten sich an ãnekthmwnoi mit der Aufforderung zur Durchführung
von, zumal nach dem femininen Artikel höchst wahrscheinlich, Opfern. Dabei sollten
die ãnekthmwnoi allerdings keine neue Initiative ergreifen, sondern sich Personengrup-
pen anschließen, deren Teilnahme an diesen Opfern schon vorgegeben war. Die Ein-
richtung der Opfer selbst war nicht Gegenstand der Verhandlungen, aus denen unser
Schreiben das Fazit zieht, sondern erscheint als beiden Seiten bereits bekannt, wenn
auch nicht notwendig schon lange etabliert. Der Brief, den Zeuxis etwa gleichzeitig,
vielleicht nur ganz wenig später, an Herakleia schrieb, könnte als Folie für die Rekon-
struktion des Hintergrundes dienen. Danach hatten die Herakleoten an den Anfang
des Psephismas, das sie ihren Gesandten als Grundlage für die Anschlußverhandlun-
gen an Antiochos III. mitgegeben hatten, ihren Entschluß gestellt, den Göttern und
dem König mit seiner Familie Opfer darzubringen, nicht nur einmal, sondern für alle
Zukunft am sechsten Tag im letzten Drittel jedes Monats.109 Das war bekanntlich kein
origineller Einfall, sondern die übliche Form, den Dank einer Polis für Wohltaten,
erwiesene oder erhoffte, aus der Hand eines neuen Herren zu ritualisieren.110 Mylasa

106 Auch der Priester der erwähnten Demeter ãg KolvnaÖ« im hellenistischen Erythrai war
ein Mann (I.Erythrai 201 a 31f.; c 65ff.).

107 Die Zusammenstellung der dort noch auszumachenden Bebauungsspuren ist die Mate-
rialgrundlage von Marksteiners eben zitertem (Anm. 103) Aufsatz, a.O. 95–112.

108 Marksteiner, a.O. 100, zuletzt A. Konecny, Hellenistische Turmgehöfte in Zentral-
und Ostlykien, 1997, 15.

109 O. Anm. 4 II, Z. 8ff.: oÅ par’ Émân presbeytaÏ … $n‹negkan tÌ c‹fisma kaù’ ¯ üiesùe
deÖn $nakekomismwnvn Łmân tâi basileÖ tÎn pfilin … ùys›a« te syntelesùánai toÖ« ùeoÖ« kaÏ
toÖ« basileÜsin … kaÏ eå« tÌ loipÌn Çmo›v« g›nesùai kat@ mána tái õkthi $pifinto«.

110 Zu den beiden hier näher betrachteten Beispielen kann man etwa noch den Brief stellen, den
Thraseas in den 230er Jahren an das von seinem Vater gegründete, aber noch immer nicht recht
florierende Arsinoë schrieb, unter anderem auch mit der Mahnung zum Eifer für den Königs-
kult: … kalâ« poi‹sete … kaÏ t@« ùys›a« t@« eåùismwna« tâi te basileÖ kaÏ tái basil›sshi syn-
teloÜnte« ãn toÖ« kaù‹koysi kairoÖ« (SEG 39, 1426 [mit G. Petzl, ZPE 139, 2002, 83–88],
Z. 12ff.), ferner den schon herangezogenen Brief des Tlepolemos an Kildara von 246 (SEG 42, 994),
dessen Fragmente wenigstens noch ungefähr die Rolle erkennen lassen, die ùys›ai ÉpÍr toÜ ba-
silwv« gerade beim Eintritt in den Machtbereich eines neuen Herrschers spielten, sowie neuestens
das Dekret, mit dem Aigai 281 durch Errichtung eines Königskultheiligtums, Serien neuer Feste
und Opfer, Bestellung eines Priesters und weitere Maßnahmen von hohem Symbolgehalt den Be-
ginn der Herrschaft Seleukos’ I. und Antiochos’ in Kleinasien feierte (H. Malay – M. Ricl, Epigr
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hat es ähnlich gehalten, als Philipp V. Olympichos 220 endlich dazu zwang, der Stadt
das Heiligtum von Labraunda mit allem Zubehör zu übergeben. Den damaligen Be-
schluß der Mylaseis resümiert Olympichos mit ãchf›sasùe to÷« te pol›ta« kaÏ toŒ«
¡lloy« toŒ« ãkthmwnoy« ãn tái xØrai stefanhforásai … kaÏ ùys›an prosagageÖn
Épwr te toÜ basilwv« Fil›ppoy kaÏ ÉpÍr Łmân DiÏ ktl.111 In Limyra scheinen die Po-
litiker, die den Anschluß an Antiochos betrieben, die Begeisterung der Bevölkerung
für die neue Herrschaft zu optimistisch eingeschätzt und ihre Dekretvorlage zu wenig
präzise formuliert zu haben. Sie mußten deshalb die Regelung der Lasten, die die
neuen Opfer mit sich brachten, nachbessern und sich dabei auch noch massive Rük-
kendeckung durch den neuen Souverän verschaffen, was dem Charme ihrer Initiative
nicht zuträglich gewesen sein wird.112

Fest stand anscheinend bereits die Opferpflicht der Stadtbevölkerung,113 von deren
Komponenten noch die beiden nichtbürgerlichen der sich dort ohne weiteres und nur
vorübergehend aufhaltenden ‹Ausländer›, jwnoi, und der förmlich registrierten, mit
den beschränkten Rechten und besonderen Pflichten ihres definierten Status dauer-
haft ansässigen pˇroikoi sichtbar sind.114 Daß die letzteren hier so entschieden und
anscheinend selbstverständlich der urbanen Gesellschaft zugerechnet werden, muß
man, ohne das Problem hier noch einmal mit dem nötigen Aufwand aufrollen zu
können, als Warnung vor Überlegungen gelten lassen, die eine indigene, bürgerrechts-
lose Landbevölkerung im Kreis gerade der pˇroikoi ansetzen.115

Anat. 42, 2009, 39–47, dazu Hamon und M. Sève, BE 2010, 522, in: REG 123, 829–832). Dreyer
schätzt am Anm. 40 a.O. 314–318 die herrschaftsstabilisierende Bedeutung des städtischen Königs-
kultes und seine Förderung durch den König und seine Mitarbeiter im wesentlichen richtig ein,
aber beflissene örtliche Parteigänger müssen dabei mit persönlichen Initiativen und Interessen
rasch und erfindungsreich aktiv geworden sein (Savalli-Lestrade, am Anm. 61 a.O. 133–136).

111 I.Labraunda 6 A.
112 Die Generosität des Korragos, der in ähnlicher Situation die Opfertiere für die dhmoteleÖ«

ùys›ai rasch entschlossen von sich aus zur Verfügung stellte (SEG 2, 663), war dem Verfasser un-
seres Briefes jedenfalls nicht gegeben. Einen Eindruck von den höchst kleinteiligen Kosten- und
Logistikregelungen, die in Limyra zu treffen waren, geben die einschlägigen Bestimmungen im
Dekret von Teos über die neuen Opfer zu Ehren des Antiochos III. und der Laodike, SEG 41,
1003 II (Ma, a.O. 311ff., N. 18), Z. 17ff.; 44ff. mit dem Kommentar Herrmanns, Anadolu 9,
1965, 58–60; 67f.

113 Pfili« hat hier den Sinn von «ville», nicht von «cité», das städtische Siedlungszentrum von
Limyra wird also seiner Chora gegenübergestellt. Um die Gesamtheit der freien Stadtbevölke-
rung zu erfassen, verwendet etwa I.Priene 109, Z. 181f. dasselbe Trikolon, ebenso, in augustei-
scher Zeit um die R̂vmaÖoi erweitert, SEG 32, 1243 (Kyme), Z. 17, 37 und, polÖtai mit 6Ellhne«
variierend, 44.

114 In Teos waren dagegen die nichtbürgerlichen ¡lloi pˇnte« oÅ oåkoÜnte« tÎn pfilin Łmân
von der Teilnahme am neuen Bürgerfest zu Ehren des Königs ausgeschlossen (SEG 41, 1003 II,
Z. 24f.), zum Ersatz jedoch ausdrücklich ermuntert, nach Kräften zuhause für sich zu feiern
(a.O., Z. 24f.).

115 Zu den pˇroikoi in Lykien Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, 1988,
143f. Daß F. Papazoglous Buch (Laoi et Paroikoi, 1997) viele offene Fragen hinterläßt, hat
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Auf den Beginn einer neuen Herrschaft lief es 240 auch hinaus, als Ptolemaios Ly-
simˇxoy Telmessos von Ptolemaios III. zur dvreˇ empfing. Er hatte der Bevölkerung
den Bruch der Zusage, die Ptolemaios II. der Stadt im Herbst 282 gegeben hatte,116 mit
einer Neuordnung ihrer Abgaben versüßt, und die Stadt beeilte sich, dem neuen Her-
ren ein neues Fest zu feiern:117 Ådr÷sasùai ÉpÍr a\toÜ DiÏ Svtári bvmÌn … kaÏ ù÷ein
kat’ ãniaytÌn ãn mhnÏ D÷strvi tái Yndekˇthi … sympore÷esùai dÍ pˇnta« toŒ«
pol›ta« kaÏ toŒ« paro›koy« ãpÏ tÎn ùys›an, ã@n dÍ mÎ syntelái Ç ¡rxvn kaÏ oÅ polÖ-
tai tÎn ùys›an ktl. Auch hier werden also die pˇroikoi ausdrücklich zur Mitüber-
nahme der neuen Opferpflicht herangezogen, als deren hauptsächliche Träger aber
naturgemäß die polÖtai erscheinen, die sie ja allein und zuerst einmal für sich selbst
beschlossen hatten. Man darf daraus wohl folgern, daß die polÖtai in dem Brief an Li-
myra vor den jwnoi und pˇroikoi auch selbst genannt waren. Daß innerhalb der
‹Städter› die Gruppe der Nichtbürger durch Wiederholung des Artikels vor jwnvn von
den polÖtai abgehoben war, bleibt im Rahmen dieser Überlegungen noch ein wenig
unsicherer als der Rest und ist deshalb nicht in den Wiederherstellungsvorschlag auf-
genommen. Er würde damit 34 statt 31 Buchstabenbreiten in Anspruch nehmen.

Hinsichtlich der ãnekthmwnoi und der synonymen Varianten zeigt die verfügbare
Dokumentation wenigstens für die hier interessante Epoche noch keineswegs die Ver-
festigung der Situationsbeschreibung zum statusrechtlichen Terminus technicus, die
es rechtfertigen würde, die damit bezeichneten Leute so schlechthin und generell zu
bürgerrechtslosen Landbesitzern in der Chora zu erklären, wie man es mitunter liest.118

Als die Milesier in den ausgehenden 180er Jahren mit Herakleia den zollfreien Vieh-
durchtrieb durch das Territorium der Nachbarstadt für tinÍ« tân ãkthmwnvn ãn tái

Gauthier, BE 1998, 107, in: REG 111, 585–587 ganz richtig festgestellt. Auch A. Suglianos
(MedAnt. 4, 2001, 313–319) und Walsers (am Anm. 75 a.O. 162–164) Resümees bleiben un-
entschieden. Der vorsichtige Satz Gauthiers, «Rien n’interdit de supposer que ceux des paroi-
koi qui résidaient dans les villes (nous ne connaissons que ceux-là) y jouissaient d’une condition
comparable à celle des métoikoi», dürfte der passende Kommentar auch zu unserem Text sein;
weiter vorzudringen erlaubt auch er nicht, gespannt (vgl. Papazoglou, a.O. 195 zu I.Mylasa
155) wartet man auf die Publikation einer hellenistischen Inschrift aus Xanthos, die nach der
Inhaltsangabe von P. Baker – G. Thériault, Anatolia antiqua 18, 2010, 298, die Gesamtheit
der freien Stadtbevölkerung ebenfalls mit einem Trikolon, aber bestehend aus «citoyens, métè-
ques, paroikoi», vorstellt.

116 Zum Hintergrund vgl. SEG 28, 1224 mit meinem Kommentar, Chiron 8, 1978, 207–212;
218–225. Zur Person des Ptolemaios Lysimˇxoy Huss, ZPE 121, 1998, 229–250; 149, 2004, 232,
zu seiner Position in Telmessos Savalli, am Anm. 86 a.O. 129–137.

117 TAM II 1, Z. 21ff.
118 R. Étienne – L. Migeotte haben sich bei der Publikation der gleich zu besprechenden

Inschrift aus Klaros unter Berufung auf M.-F. Baslez, REG 89, 1976, 354–359, ohne jeglichen
Vorbehalt für «une catégorie particulière de résidents, à savoir des étrangers qui avaient reçu le
droit de propriété dans la campagne» entschieden (BCH 122, 1998, 143–157, das Zitat: 155) – ein
leider von Gauthier (BE 2001, 379, in: REG 114, 560f.) nachvollzogener Rückschritt hinter das
vorsichtig nuancierende, trotz Mängeln im Detail im ganzen treffende Urteil, das J. Crampa
1969 in seinem Kommentar zu I.Labraunda 6 erarbeitet hatte.
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Milhs›vn xØrai Ó gevrgo÷ntvn vereinbarten,119 werden sie das nicht unter Aus-
schluß der Politen nur für zweitklassige Ausländer mit ögkthsi« ausgehandelt haben,
und Ähnliches ist etwa zur selben Zeit für Alt-Kolophon anzunehmen.120 Dortige Bür-
ger hatten ihre Steuereinzugsrechte mißbraucht,121 und ein Dekret sollte dem nun
gleich mehrere administrative und juristische Riegel vorschieben.122 Der Mißstand ist
mit ãnfixloyn toŒ« ãnekthmwnoy« toŒ« ãn tái xØrai par@ tÌ d›kaion beschrieben, und
auch hier dürften nicht ausschließlich oder auch nur in erster Linie nichtbürgerliche
ögkthsi«-Inhaber im Fokus der von der Bürgerschaft beschlossenen Schutzmaßnahme
stehen, sondern eben wiederum in der Chora lebende und wirtschaftende Politen. Das
inschriftliche Dossier, dem wir die Kenntnis der Maßnahme verdanken, zitiert zum
Nachweis der Rechtskontinuität ein früheres Dekret in ähnlicher Sache.123 Dessen Ziel
ist ausschließlich mit Blick auf die Bürger konzipiert (ƒpv« mhùeÏ« tân politân
$pot›n> twlh par@ tÌ d›kaion).124 Ein einschlägiges Präzendenz konnte es für den
späteren Vorgang nur sein, wenn auch bei diesem für die Volksversammlung der Ko-
lophonier polÖtai von Kolophon den selbstverständlichen Vorrang unter den steuer-
geschädigten ãnekthmwnoi ãn tái xØrai hatten125 – vor ebenfalls dort tätigen Grund-

119 I.Milet 150 (mit Herrmanns aktualisiertem Kommentar, Milet VI, Inschriften von Milet,
1, 1997, 185–189), Z. 72ff.

120 Das von Étienne – Migeotte a.O. publizierte Dossier auf einer Stele aus Klaros ist jetzt
in SEG 48, 1404 greifbar. Zu der dort genannten Literatur sind neben dem schon zitierten BE-
Referat die nicht nur für die Chronologie wichtigen Analysen Gauthiers, JS 2003, 61–82 nach-
zutragen.

121 Über das Pachtverfahren, in dem sie diese Rechte erworben hatten, beschränkt sich die
Inschrift auf Anspielungen ($gorˇzonte« twlh o\ par@ tá« pfilev« [Kolophon] $ll’ ¡lloùen
[Ephesos aufgrund der vielleicht nur partiellen Eingliederung von Kolophon durch Lysima-
chos?]), die dem nur lückenhaft informierten Leser unserer Tage unverständlich bleiben.

122 Z. 10–24.
123 Z. 33–46.
124 Sie sind Z. 38f. als KolofØnioi katoikoÜnte« ãn Not›vi Ó Kolofâni Ó toÖ« froyr›oi« toÖ«

Kolofvn›vn beschrieben. Wer gegen sie eine d›kh telvnik‹ eröffnet, unterliegt künftig der so-
fortigen Konfiskation des Łmifilion seiner Forderung und einer empfindlichen Sakralbuße an
Apollon. In Z. 40 (plÎn ƒsoi grˇfvntai ãn Not›vi Ó Kolofâni) werden davon Kläger ausge-
nommen, die ihre Prozesse in Notion oder Kolophon einbringen, sich also für die Heimat der
Beklagten als Gerichtsstand entscheiden. Den eigenen Bürgern diesen Verfahrensvorteil zu ver-
schaffen, war das Anliegen des Dekrets. Es wird allerdings nur sichtbar, wenn man grˇfvntai in
der Bedeutung von ‹Klage einbringen› versteht, was die Herausgeber, Étienne und Migeotte
a.O. 152 zwar erwogen, aber sogleich zugunsten eines «être inscrits» dans «les listes des résidents
des phrouria» verworfen haben (Gauthier ist ihnen auch hier gefolgt), was die mit ‹Klage ein-
bringen› völlig klare und dem Kontext entsprechende Passage erst wirklich (zusammen mit allen
daraus entwickelten Folgerungen über die Besatzung der Phrouria von Kolophon) ganz, und
unnötig, «opaque» macht.

125 Dem Scharfsinn Gauthiers ist das Problem nicht entgangen, und in seinem Beitrag zum
Bulletin épigraphique 2001 (o. Anm. 118) hat er mehrfach darauf hingewiesen, daß die beiden
Dekrete «visaient à protéger deux catégories distinctes de personnes». Wenn man den kolopho-
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besitzern ohne Bürgerrecht, die gleichwohl auch ihrerseits in den Rechtsschutz des
neuen Psephismas kamen und wie die Bürger als ådiâtai den telânai im Steuerstreit
gegenüberstanden.126

Andererseits sind natürlich diejenigen unter den Pidaseis, denen die Milesier nur
ein paar Jahre vor dem Frieden mit Herakleia im Vertrag über die Eingemeindung
Pidasas nach Milet Sonderkonditionen einräumen mußten, weil sie Grundbesitz in
der Nachbarstadt Euromos hatten, auch als ãnekthmwnoi ãn tái E\rvm›di dort Auslän-
der geblieben.127 Daß die eben zitierten ¡lloi ãkthmwnoi ãn tái xØrai von Mylasa128

das dortige Bürgerrecht nicht besaßen, ergibt sich mit aller Klarheit aus ihrer Gegen-
überstellung zu den polÖtai, ebenso eindeutig ist in Pergamon 133 der Status der
¡lloi ãle÷ùeroi katoikoÜnte« Ó ãnekthmwnoi ãn tái pfilei Ó tái xØrai nicht bürger-
lich, weil ihnen damals das Bürgerrecht erst angeboten wurde.129 Ähnliches gilt unter
Nero für das Dekret von Kalymna für Stertinius Xenophon, bei dem man mit Ç d»mo«
Ç Kalymn›vn kaÏ toÏ katoikeÜnte« kaÏ ãnekthmwnoi pˇnte« $nwsthsan tÌn bvmÌn
ktl., Demosangehörige und andere ansässige Grundbesitzer einander gegenüber-
stellend, die Gemeinschaft aller Inselbewohner als Träger der Ehrung herausstellen
wollte,130 aber daß man im Dienst desselben Ziels die Grenzen der Statusgruppen
auch verwischen, dafür jedoch die Scheidung von Siedlungszentrums- und Landbe-
wohnern herausstreichen konnte, zeigt in augusteischer Zeit ein Ehrendekret des
koischen Demos Haleis mit der Formulierung oÅ katoikeÜnte« ãn tˆ dˇm8 … kaÏ toÏ
ãnekthmwnoi kaÏ toÏ gevrgeÜnte« … tân te poleit»n kaÏ R̂vma›vn kaÏ meto›kvn.131

Vor Magnesias Dekret über die Gestaltung des Eisiterienfestes steht ein Resümee,
wonach alle Einwohner vor ihren Haustüren Artemisaltäre aufstellen und der Stadt-
göttin opfern sollten. SynteleÖsùai dÍ kaÏ Éf’ Ykˇstoy tân katoiko÷ntvn ùys›a« prÌ
tân ùyrân, heißt es dort, aber in dem abschließenden Segenswunsch sind die sonst
noch mehrfach in dem Text zu findenden katoikoÜnte«, inhaltlich gleichbedeutend,
mit kekthmwnoi variiert: ¡meinon eÚnai toÖ« kekthmwnoi« oåk›a« Ó ãrgast‹ria ktl.
Hier sind mit kekthmwnoi also wieder einmal sowohl Bürger als auch Nichtbürger ge-

nischen Juristen nicht schlechte Arbeit unterstellen will, kann die Konsequenz aber nur in der
Aufgabe der Interpretation bestehen.

126 Z. 18–24.
127 I.Milet 149 (wieder mit Herrmanns aktualisiertem Kommentar, a.O. 184f.), Z. 39ff.
128 O. Anm. 111.
129 OGI 338 mit meinen Hinweisen, Chiron 30, 2000, 563f.
130 M. Segre, ASAA NS 6/7, 1944/5 (Tit.Calymnii), 150, N. 111. Wegen der großen Textver-

luste nur möglich ist, daß noch in einem Brief Caracallas (J. H. Oliver, Greek Constitutions of
Early Roman Emperors, 1989, 268. L. u. J. Robert hatten [La Carie II, 1954, 274ff., N. 149] die
Wiederherstellung der empfangenden Stadt mit Recht als offenes Problem bezeichnet) mit o\x
^Hrakleâtai mfin[on $ll@ kaÏ pˇnte«] oÅ kekthmwnoi pa[r’ ---] die Gesamtheit der nichtbür-
gerlichen Grundbesitzer in Apollonia am Salbakos gemeint ist: vgl. R. Haensch, in: W. Eck
(ed.), Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom
1. bis 3. Jh., 1999, 115–135, bes. 129f.

131 W. R. Paton – E. L. Hicks, The Inscriptions of Cos, 1891, 344.
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meint. Klarheit darüber ergab sich aus dem Kontext, und auch in dem Schreiben an
Limyra muß eine Formulierung gestanden sein, die Zweifel über die gemeinten Per-
sonengruppen ausschloß, um so mehr, als darüber ja Streit geherrscht hatte. Dabei
läßt das prononcierte tân ãn tái pfilei, mit dem die Beschreibung des Betroffenen-
kreises endet, vermuten, daß es um die lokale Antithese von Stadt und Land mehr als
um rechtliche Statusdifferenzen ging und ãn tái pfilei im verlorenen Anfangsteil der
Z. 14 ãn tái xØrai vorausging.132

Die wichtigsten der vielen Fragen, die hier offen bleiben, sind wohl, wie der Verfas-
ser unseres Briefes seine Anweisungen an die ãnekthmwnoi auf den Weg gebracht hat,133

wie groß die Zahl der Betroffenen, wie umfangreich und wirtschaftskräftig ihre Besit-
zungen, welche ihre Heimat-Poleis waren. Daß Bürger ihren Wohnsitz auch in der
Chora haben konnten, ist bekannt und bedarf keiner Erörterung.134 Es wird im 2. Jahr-
hundert v. Chr. in der Orthagoras-Inschrift für das westlykische Araxa vorausgesetzt,
wenn dort ÅkanoÏ tân politân bei Raubüberfällen (klvpeÖai) in das benachbarte Bu-
bon verschleppt werden konnten, und erscheint damals in Xanthos und Myra, für de-
ren peripfilia, als selbstverständliche Alternative zum Wohnen in der Stadt.135

Für die Verleihung von ögkthsi« im hellenistischen Lykien136 haben wir fünf Zeug-
nisse, von 288/7 aus Limyra,137 um 240 aus Telmessos und Araxa,138 etwa 220 aus Tel-

132 Für die Bewertung ist auch hier der Kontext entscheidend: In I.Labraunda 6 A stehen den
ãkthmwnoi ãn tái xØrai die polÖtai ohne Wohnortsangabe gegenüber. Daß sie vorwiegend, aber
nicht notwendig ãn tÕ pfilei residierten, war in diesem Fall nicht wichtig, daß es, wie in Magne-
sia, auch kekthmwnoi oåk›a« (in der Stadt) geben konnte, wohl einfach nicht im Blick.

133 Die Gesandten von Limyra werden davon unterrichtet, den regulären Weg über die Polis
von Limyra scheinen die Anweisungen also nicht genommen zu haben.

134 Vgl. nur Schuler, am Anm. 87 a.O. 95–97.
135 J. Pouilloux (ed.), Choix d’inscriptions grecques, 22003, 4, Z. 15ff. Die Datierung ist

umstritten (bald nach 189 oder um 100) und mit Anführung der einschlägigen Literatur noch
einmal von R. Behrwald, Der lykische Bund, 2000, 90–99 diskutiert. – Zu Xanthos und Myra
u. Anm. 150.

136 Grundlegend D. Hennig, Chiron 24, 1994, 305–344, zu ögkthsi« in Bundesstaaten
320–331, zu Lykien 323f., vgl. außerdem, weit über Eretria hinausweisend, Knoepfler, Décrets
érétriens de proxenie et de citoyenneté, 2001, 50–53.

137 SEG 27, 929 (Marek, I.Kaunos 53, N. [119]): zwei Oikonomoi des Ptolemaios I. aus Kau-
nos werden mit der Ernennung zu e\ergwtai kaÏ prfijenoi von Limyra geehrt, hinzugefügt ist
dedfisùai dÍ kaÏ polite›an a\toÖ« kaÏ ögkthsin kaÏ $twleian pˇntvn ìn Ł pfili« kyr›a ãst›n. Die
Möglichkeit, daß daraus noch nach fast einem Jahrhundert bestehender kaunischer Haus- und /
oder Grundbesitz in Stadt und / oder Chora von Limyra resultierte, ist nicht zu leugnen, aber ob
diese hohen ptolemäischen Funktionäre wirklich in limyräische Immobilien investieren woll-
ten? Ähnliche Ehrungen anderer ausländischer Wohltäter wird es im Lauf des 3. Jh.s gegeben ha-
ben; welche, und ob überhaupt irgendeine, Bedeutung sie im Hintergrund unseres Schreibens
hatten, läßt sich aber gar nicht ermessen.

138 Telmessos: Ehrung eines Ephesiers und seines Sohnes mit polite›a kaÏ ögkthsi« für beide
und ihre Nachkommen (TAM II 2), Araxa: Ehrung eines Rhodiers ebenfalls mit polite›a kaÏ
ögkthsi«, erstreckt auf die Nachkommen (A. Maiuri, ASAA 8–9, 1925–6, 313ff., N. 1, zur Da-
tierung Chiron 40, 2010, 364). Die Verbindung von Bürgerrecht und ögkthsi« in einem décret
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messos139 und 202/1 aus Xanthos.140 Mindestens hinter den beiden letzten dürfte die
konkrete Absicht zum Immobilienerwerb durch Ausländer stehen. Über mehrere Po-
lisgebiete verstreuter Grundbesitz ist für die Oberschicht des kaiserzeitlichen Lykien
mehrfach zu beobachten; er gilt als Ergebnis eines generellen Grundbesitzrechtes aller
Lykier in allen Städten des lykischen Koinon.141 In die Zeit unserer Inschrift, in der
sich der Bundesstaat der Lykier vermutlich überhaupt erst in seiner auch als längerer
Prozeß vorstellbaren Entwicklung befand,142 läßt sich das Entstehen solcher Eigen-

de citoyenneté, für Knoepfler «totalement exclu» (a.O. 40; 136), ist hier Fakt und ein Interesse
der Geehrten daran, wenigstens die ögkthsi« auch in Anspruch zu nehmen, gut vorstellbar.

139 Segre, in: Atti del IV congresso internazionale di papirologia 1935, 1936, 359–368 mit
meinen Überlegungen, am Anm. 116 a.O. 218f.: ödoje Telmesswvn tái pfilei dedfisùai [rist-
wai … Makedfini a\tâi kaÏ ãggfinoi« ögkthsin oåkiân kaÏ ãgga›vn. Hier handelt es sich nicht um
Dank für ein Verdienst, sondern um eine dfisi«, mit der Telmessos unter den besonderen Bedin-
gungen seiner dvreˇ-Situation einer Initiative des Aristeas entsprechen mußte, mit einem
Grunderwerbsrecht, das sachlich umfassend und zeitlich unbegrenzt aktivierbar war.

140 SEG 36, 1220, erneut ein Zugeständnis der Polis auf Antrag der Interessenten (ka-
tastˇnte« ãn tái ãkklhs›ai łj›vsan doùánai a\toÖ« önkthsin), fünf Brüdern mit Bürgerrecht in
Chalkis vom Vater her. Dieser war mit einer Lim÷rissa verheiratet, was für die Zustimmung der
xanthischen Volksversammlung eine wichtige Rolle gespielt haben muß. Bousquet, der die In-
schrift nur flüchtig und ohne Abbildung publiziert hat (REG 99, 1986, 31f.), ist auf die mit der
Nennung der Mutter verbundenen Probleme so wenig eingegangen wie Gauthier (BE 1988,
379, in: REG 101, 351). Der Text kann mit kat@ dÍ mhtwra a\tân Lyk›an (Ethnikon oder Eigen-
name?) Lim÷rissan nicht in Ordnung sein. Eine wohl kurz nach Apameia erfolgte Kultstiftung
eines Aitolers in Xanthos (TAM II 263, zur Datierung L. Moretti, RFIC 105, 1977, 364) hätte
das mit der verunglückten Passage Gemeinte (für W. Dittenberger, Kommentar zu OGI 91,
das xanthische und dann bei den fünf Brüdern das limyräische Bürgerrecht) vielleicht klären
können, ist aber in der entscheidenden Z. 10 (AåtvlÌ« kat@ dÍ mht[wra ---]) zerstört. Die ge-
meinsame Diskussion der beiden Texte bei Domingo Gygax, am Anm. 54 a.O. 24 bleibt ent-
sprechend ergebnislos.

141 Vgl. etwa L. Robert, Études anatoliennes, 1937, 382 und die von Hennig, am Anm. 136
a.O. 323f. kritisch gesichteten Ausführungen von J. A. O. Larsen und Moretti. Wir wissen
aber nicht, seit wann ein solches gemeinschaftliches ögkthsi«-Recht, so typisch es für «une véri-
table confédération grecque» gewesen sein mag (Knoepfler, a.O. 218), in Lykien gegolten hat.

142 Die Chronologie der Bundesgründung ist bekanntlich ein noch immer offenes Problem.
Der Terminus ante quem liegt mit OGI 99, wegen der unsicheren Geburtsdaten der Kinder des
Ptolemaios V. (dazu nach Behrwald, am Anm. 35 a.O. 89f. noch Huss, am Anm. 25 a.O. 538)
nicht genau bestimmbar, in der zweiten Hälfte der 180er Jahre (so neuerdings auch wieder
M.-Ch. Marcellesi, RevNum. 2007, 81f.), aber wie lange ihm die Gründung tatsächlich vor-
ausging, wissen wir nicht, so attraktiv Wiemers Vorstellung ist, das Koinon habe, aus einer «lok-
keren Assoziation schon unter ptolemäischer und seleukidischer Herrschaft» hervorgegangen,
bereits bestanden, als Lykien im Frieden von Apameia den Rhodiern ausgeliefert wurde (Krieg,
Handel und Piraterie [o. Anm. 30], 263, gefolgt von Adak, am Anm. 54 a.O. 266). Daß der Iso-
politievertrag zwischen Xanthos und Myra (Bousquet – Gauthier, REG 107, 1994, 319–347
[SEG 44, 1218]) die Existenz des Bundes ausschließt, steht für Kolb, am Anm. 56 a.O. 268 mit
Anm. 1078 außer Frage, doch erweist sich Gauthiers vorsichtigeres Abwägen (a.O. 346, ähn-
lich Behrwald, a.O. 165) nun als richtig, da die zur Datierung des Vertrages angeführten Prie-
ster des Apollon und der Roma solche des lykischen Bundes sind (Schuler, ZPE 173, 2010,
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tumscluster nicht zurückverfolgen, wenigstens der Fall des Xanthiers Artapates Sta-
siùwmio« zeigt aber schon im 1. Jahrhundert v. Chr. den Besitz einer anscheinend grö-
ßeren Zahl von $gro› in den Territorien von Tlos und Pinara, also den direkten
Nachbarstädten seiner Heimat.143 Im benachbarten Korydalla hatte in antoninischer
Zeit Opramoas von Rhodiapolis Grundbesitz,144 und in der dem Polisgebiet von
Kadyanda zugehörigen Kome von Dereköy hatten damals Leute aus Bubon in Land
investiert. Nur für dieses Dorf und eben erst für die hohe Kaiserzeit haben wir eine
konkrete Vorstellung von der starken Zersplitterung des Grundbesitzes und seiner
Mischung zwischen orts- und stadtansässigen, sowie in geringerem Maß eben auch
‹ausländischen› Eigentümern.145 Nach diesem Modell könnten nichtbürgerliche Inve-
storen in Immobilienbesitz auf limyräischem Territorium vor allem in den Nachbar-
poleis Myra, Arykanda und Rhodiapolis beheimatet gewesen sein. Mehr als eine Mög-
lichkeit ist es aber nicht.

Am Ende dieser Überlegungen sind auch die sich freilich erst in vorläufigen Berich-
ten niederschlagenden Ergebnisse der Surveys zu bedenken, die A. Konecny und
Th. Marksteiner auf dem Bonda Tepesi durchgeführt haben.146 In diesem vom
heutigen Verkehr weitgehend abgeschnittenen zerklüfteten Hügelland zwischen Li-
myra und Myra haben sich die antiken Siedlungs- und Bewirtschaftungsstrukturen
besser erhalten als im leicht zugänglichen Tiefland um die beiden Siedlungszentren.
Der Bonda Tepesi gehörte in der Kaiserzeit so gut wie ganz zur Chora Limyras und
muß mit seinen intensiven Olivenkulturen147 einen wichtigen Beitrag zu den ökono-
mischen Resourcen der Polis geleistet haben. Die fünf antiken Dörfer des Gebietes ge-
hen mit den befestigten ‹Burgen›, um die sie sich entwickelt haben, alle auf die helle-
nistische Zeit zurück,148 und spätestens hellenistisch sind auch die oft stattlichen
Einzelgehöfte. Wie weit die Integration dieses stadtfernen Chorabereichs um 200
v. Chr. vorangekommen war und sich, auch bei den dort siedelnden Politen, in Loya-
lität mit den in der Stadt getroffenen politischen Entscheidungen umsetzte, wissen wir
nicht,149 aber vielleicht muß man bei der Interpretation unserer Inschrift vor allem an

75–77). Wann der Vertrag geschlossen wurde, auf keinen Fall vor Apameia, steht trotzdem nicht
fest, aber die Wahrscheinlichkeit spricht wohl doch für die von Gauthier und jetzt wieder
Schuler favorisierte Zeit nach dem Ende der rhodischen Herrschaft in Lykien.

143 TAM II 261 in der Neufassung von L. Robert, Documents d’Asie Mineure méridionale,
1966, 30–39.

144 TAM II 578f.
145 M. Wörrle – W. W. Wurster, Chiron 27, 1997, 429–443.
146 Marksteiner, in: Kolb (ed.), Chora und Polis, 2004, 271–290; Chiron 37, 2007,

243–253.
147 Davon zeugen noch die allgegenwärtigen Ölpressen, die Konecny in repräsentativer Aus-

wahl vorgestellt hat: ÖJh 67, 1998, Beibl. 122–194; 68, 1999, Beibl. 142–170.
148 Wie groß ihre Übereinstimmungen mit dem Bild, das Schuler am Anm. 87 a.O. von den

xvr›a gezeichnet hat, wirklich waren, läßt sich schwer abschätzen, aber manches erinnert daran.
149 Kolbs material- und gedankenreiche historische Synthese über die Integration der Polis

von Kyaneai mit ihren fünf, dynastenzeitliche Siedlungen fortsetzenden Komenzentren, vielen
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diese Region des limyräischen Territoriums denken, sowie anschließende und ver-
mutlich ähnlich strukturierte, wie die Küstenebene vom Westen (mit dem Peripolion
von Asar Önü)150 über den Keşlik Dağı mit dem mächtigen hellenistischen Turm-
gehöft, das Konecny bekannt gemacht hat,151 und die oben erwähnten Siedlungsre-
ste oberhalb Limyras bis zu dem «kleinen Herrensitz der klassischen Zeit» mit «ange-
schlossenen landwirtschaftlichen Einrichtungen» am Koruca Tepe schon oberhalb des
Tals des Alakır Çay.152

Vom Vorhergehenden deutlich abgesetzt, beginnt in der Mitte von Z. 15 eine neue
Anweisung. Der Aristonous, der sie ausführen sollte, ist unbekannt und vielleicht der
oben Z. 7 anonym gebliebene Stadtkommandant. Sein Auftrag erscheint mit zwei
grammatikalisch gleichrangigen Infinitiven, pronoeÖsùai … mhdÍ … ãpitrwpein,
zweigliedrig; seine erste Hälfte entzieht sich unserem Zugriff ganz, für die zweite kann
man immerhin noch ein, in sich wieder doppeltes, Zutrittsverbot erkennen. Es betraf
die je Tetrere 176, je Pentere 300 Mann zählenden Ruderer einer Flotte.153 Sie könnte
zwar theoretisch auch die ptolemäische gewesen sein, dringlicher als in der Routine
schon jahrzehntelang stabiler Herrschaft erscheint ein solches Verbot aber in der Folge
einer Eroberung, wenn es darum ging, Exzesse der Invasionstruppe einzudämmen
und so die neue Herrschaft von der attraktiven Seite zu zeigen. Es paßt dann nicht nur
gut zu den anderen Themen unseres Briefes, sondern vor allem auch zu der Besänfti-
gungspolitik, mit der Antiochos III. sich die Sympathie und Treue der neu gewonne-
nen Städte zu sichern suchte. Um die Disziplin der seleukidischen Soldaten, die dabei
eine besonders markante Rolle gespielt haben muß, ist es schon weiter oben gegangen,
jetzt scheint sich nur der Fokus auf den Hafen154 und vielleicht auch das Poliszentrum

Weilern und, teilweise überaus stattlichen, Einzelgehöften in hellenistischer Zeit steckt auch für
die gleichzeitige Entwicklung in Limyra den Vorstellungsrahmen ab (am Anm. 56 a.O. 187–234,
bes. 207–211). Die sich mehrenden Zeugnisse für in der Chora ansässige und dabei in den höch-
sten städtischen Ämtern bewährte Honoratioren des kaiserzeitlichen Lykien (darunter in
Limyra Ermandyberis vom Bonda Tepesi und Trebemis von Asar Önü) hat zuletzt Schuler, am
Anm. 132 a.O. 85f. zusammengestellt.

150 Daß die Bürger der lykischen Poleis ãn tái pfilei Ó toÖ« peripol›oi« wohnten, setzt der Iso-
politievertrag zwischen Xanthos und Myra im 2. Jh. v. Chr. als Normalität voraus: Bousquet –
Gauthier, am Anm. 142 a.O. (SEG 44, 1218) mit Gauthiers Kommentar zu den Peripolia,
a.O. 339–343; Schuler, in: Chora und Polis (Anm. 146), 93f.; Kolb, a.O.; Schuler, in: R. van
Bremen – J.-M. Carbon (ed.), Hellenistic Karia, 2010, 394–398.

151 Anatolia antiqua 5, 1997, 115–121 (N. 2 auf der dem Aufsatz S. 102 beigefügten Umge-
bungskarte Limyras).

152 Marksteiner, am Anm. 103 a.O. 107–112.
153 Die Zahlen – für unseren Kommentar nur als Größenordnung relevant – nach Morri-

son, am Anm. 35 a.O. 269–271.
154 Das Poliszentrum Limyras lag bekanntlich nicht am Meer, als Hafen diente das heutige

Finike, für das seit frühbyzantinischer Zeit der Name FoÖnij bezeugt ist (H. Hellenkemper –
F. Hild, TIB 8, Lykien und Pamphylien II, 2004, 806–809. Zur Diskussion um das Foin›kh von
Thuk. 2, 69 zuletzt A. G. Keen, JHS 113, 1993, 152f. und vor allem M. Zimmermann, Hermes
121, 1993, 266–275).
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von Limyra sowie auf einen besonders lästigen Teil der Besatzer verschoben zu haben.
Sie erscheinen hier unter einem bislang nur aus der literarischen Überlieferung be-
kannten Sammelbegriff für Rudermannschaften.155 Antiochos III. sollte mit ihnen
wenig später auch selbst schlechte Erfahrungen machen, als er 196 aus der Konferenz
von Lysimacheia auf Gerüchte über den Tod des Ptolemaios V. hin mit der Flotte, wie-
der über Lykien und gewiß auch Limyra, in den Osten zurückkehrte.156 Die Ziele der
Expedition sind unklar, aber sie kam vor der Küste Pamphyliens wegen einer seditio
remigum zu einem vorübergehenden Stillstand. Gründe erfahren wir nicht, sehen
aber, daß diese Leute sich zu solidarisieren und einen effizienten Widerstand zu orga-
nisieren verstanden. Die schließliche Weiterfahrt führte schon vor dem ebenen Kili-
kien in die Katastrophe eines Unwetters, das die seleukidische Flotte dezimierte. Bis
hinauf in die Elite der insignes regis amici waren in allen Rängen Tote zu beklagen; daß
die remiges noch nach den milites davon den untersten einnahmen, ergibt sich, zu nie-
mandes Überraschung, klar aus der Formulierung des Livius.157

Wie Antiochos 197 den Flottenvorstoß entlang der kleinasiatischen Küste ab etwa
Anfang Juni im taktischen Detail organisiert hat, wissen wir nicht. Zeitverluste kann
er sich aber, im Herbst noch in den Besitz von Ephesos gelangt, nicht geleistet haben,
worin ein Argument für zeitliche Nähe des Einschreitens gegen die trihrÖtai zur Ein-
nahme Limyras liegen könnte, doch wird er den Hafen auch nicht schutzlos hinter
sich gelassen haben.

Auch die letzte der konkreten Anweisungen, sie setzt Z. 17 ein und war wieder (vgl.
Z. 7) mündlich erteilt, könnte an den Stadtkommandanten gerichtet gewesen sein. Sie
betraf ein Gymnasion, das ein sonst unbekannter Phanokrates gestiftet hatte. Die Reste
der folgenden Anordnungen sprechen dafür, ihn viel eher der limyräischen Seite als der
Besatzungstruppe zuzurechnen. Er hätte dann wenig später in Anticharis [m÷ntoy
einen Nachfolger, der in Kyaneai eine Stiftung zugunsten des dortigen Gymnasions
machte.158 Mehr läßt sich über Phanokrates nicht mit Bestimmtheit sagen, aber viel-

155 Unter den Belegen besonders eindrucksvoll etwa das Bild, das Dio von der Flotte des
Antonius vor Actium zeichnet: o¬ te trihrÖtai … s÷mmiktoi ãk pantodapân ãùnân … pfirrv
$p’ a\toÜ xeimˇzonte« o¾te tin@ ¡skhsin ãpepo›hnto kaÏ nfis8 a\tomol›ai« te łlˇttvnto
(50, 11, 2). Zur Terminologie sonst Morrison, a.O. 349–352, wo aber unsere trihrÖtai gar nicht
erscheinen.

156 Liv. 33, 41, 4ff., nach Polybios (K. Brodersen, Appians Antiochike, 1991, 88–91), dessen
Wortwahl hier nicht mehr greifbar ist.

157 Wenn sich das am Anfang von Z. 17 zu vermutende Pendant zu den trihrÖtai auf ver-
gleichbarem sozialem Niveau befand, könnte man an die öjv tˇjevn, den ‹Troß›, denken, der
sich mit seinen Übergriffen schon in Soloi den besonderen Zorn des Antiochos zugezogen hatte
(RC 30 mit Virgilios Kommentar am Anm. 3 a.O. 219–223).

158 R. Heberdey – E. Kalinka, Bericht über zwei Reisen im südwestlichen Kleinasien,
DAWW 45, 1897, 28f., N. 28 mit E. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen, 21914, 64f.; L.
Robert, am Anm. 141 a.O. 399–405; Gauthier, am Anm. 47 a.O. 22f.; Kolb, am Anm. 56 a.O.
185f. Die Datierung der Inschrift in das 2. Jh. v. Chr. beruht auf der Schrift, die Stiftung scheint
die Existenz des Gymnasions schon vorauszusetzen.
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leicht hilft unserem Verständnis der Vergleich mit seinem schon einmal für unsere
Zwecke bemühten Zeitgenossen Lyson Dhmosùwnoy weiter, der 196 in Xanthos von den
dortigen Neoi für seine zweite Übernahme der Gymnasiarchie in der schwierigen
Situation nach dem Einmarsch des Antiochos III. geehrt wurde, zudem jedoch über-
haupt eine der führenden Persönlichkeiten der Polis war und für eine Politik der Ko-
operation mit dem König stand.159 Das Dekret der Neoi beginnt mit einer Retrospek-
tive auf die erste Amtszeit als Präsident des Gymnasions, die Lyson im Herbst 197
angetreten hatte, um sich nicht nur der ãpimwleia, sondern auch der kataskey‹ des
Gymnasions anzunehmen, dafür viel eigenes Geld zu investieren und so künftigen
Neoi-Generationen ein Épfimnhma seines Engagements zu hinterlassen. Im Hinblick
auf Phanokrates wird man jetzt Gauthier in der Annahme bestärken, daß das xan-
thische Gymnasion unter der Ägide des Lyson neu erbaut, zumindest substantiell bau-
lich ergänzt wurde,160 und für die limyräischen Verhältnisse aus den xanthischen ler-
nen, daß auch dort das Gymnasion womöglich keine sehr weit in das 3. Jahrhundert
zurückreichende Vergangenheit hatte. Wie das xanthische wird im übrigen auch das
Gymnasion in Limyra damals noch eine Institution neben der Polis gewesen sein, ge-
tragen und selbstverwaltet von den Neoi,161 die bei aller Bedeutung ‹privater› Initiative
für ihr Gymnasion natürlich als Nachwuchs der Bürgerelite doch Wert auf dieselbe enge
Vernetzung mit den führenden Politikern ihrer Polis legten, wie die Neoi von Xanthos
sie in ihrem Lyson-Dekret zeigen. Die damit korrespondierende Identifikation der Po-
lis mit dem Gymnasion mußte dann dazu führen, daß sie dessen Interessen in den Ver-
handlungen mit dem Repräsentanten des siegreichen Königs als ihre eigenen vertrat.

Mehr als hypothetisch und ungefähr sind die Vorstellungen, zu denen wir so über
Phanokrates und das Gymnasion von Limyra kommen, freilich nicht, aber es ist doch
bemerkenswert, wie unerschütterlich man hier wie in Xanthos seinen bruchlosen
Betrieb,162 in Xanthos dazu sogar noch seinen (Aus-)Bau auch unter den schwierig-
sten Umständen der politischen Umwälzungen durchgezogen hat, die der Abbruch

159 O. S. 387.
160 A.O. 15f.
161 Ihren Gymnasiarchen wählten die xanthischen Neoi damals noch selbst. Zur Autonomie

ihres Gymnasions Gauthier, a.O. 7–15, gefolgt von Schuler, in: D. Kah – P. Scholz (ed.),
Das hellenistische Gymnasion, 2004, 176f. Etwas später tritt die Autonomie einer lykischen
‹Gymnasion-Gemeinde› noch einmal in dem kleinen Kandyba hervor, wo das koinÌn s÷sthma
tân nwvn ein Dekret mit ödoje Kandybwvn toÖ« nwoi« kaÏ tâi gymnasiˇrxvi Ueogwnei eröffnete
(Gauthier, a.O. 27–32 [SEG 46, 1723]). Ob das Dekret über die Stiftung des Anticharis in Kya-
neai von den dortigen Neoi oder, auf deren Initiative, der Volksversammlung beschlossen wurde,
muß man wohl unentschieden lassen, aber auch dort wird Eigenständigkeit der ‹Gymnasion-
Gemeinde› innerhalb der Polis deutlich.

162 Für Kyaneai läßt die o. Anm. 158 zitierte Inschrift trotz ihrer nur sehr bruchstückhaften
Erhaltung davon noch Feste zu Ehren von Hermes und Herakles, Prozessionen unter Beteiligung
von Epheben und Neoi, Opfer, auch solche zu Ehren des Stifters Anticharis, und Wettbewerbe in
sportlichen und militärischen Disziplinen wie Speerwurf, Bogenschießen und, möglicherweise,
Handhabung des Katapults sichtbar werden.
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der jahrzehntelang etablierten ptolemäischen und die mit Härten aller Art verbun-
dene Einrichtung der neuen seleukidischen Herrschaft mit sich gebracht haben müs-
sen.163 Von den Anordnungen unseres Schreibens bleibt manches dunkel. Sie legten
den stratiâtai zugunsten der Limyräer, die wohl Z. 19 zum Abschluß der Passage er-
scheinen, Beschränkungen auf und lassen damit zunächst erkennen, daß auch das Po-
liszentrum von Limyra keine $nepistaùme›a genoß, sondern seine Bewohner ihre
Häuser mit dort einquartierten Soldaten teilen mußten. Nicht anders war es im Win-
ter 215/4 den Bewohnern von Sardeis nach der Eroberung ihrer Stadt durch Antio-
chos III. ergangen,164 der damals darüber hinaus auch ihr Gymnasion für seine Armee
beschlagnahmte, um es freilich schon Anfang März 213 im Kontext weiterer Erleich-
terungen zurückzugeben.165 Der Platz sportlich-militärischer Ertüchtigung und so-
zialer Kommunikation hat sich offenbar auf beiden Seiten hoher Wertschätzung er-
freut, und das war in Limyra nicht anders, nur daß dort das Gymnasion anscheinend
nicht zur Gänze von den Okkupationstruppen beansprucht wurde. Auf die Idee, daß
zwei Benutzergruppen sich nach einem Stundenplan in die Nutzung eines Gymna-
sions teilen konnten, mußte man wohl nicht erst kommen; das sieht man auch in Be-
roia, wo paÖde« und öfhboi ihre getrennten Übungszeiten im Gymnasion hatten.166 In
Limyra trennte die Gruppen nicht der Jugendschutz, sondern der zwischen Besetzten
und Besatzern lauernde Haß. Man versuchte es mit zwei Gymnasiarchen in einem
Haus, einem für die Soldaten und einem für die Bürger, und mit zwei d›skoi. So, wie
sie unser Text den Gymnasiarchen zuordnet, waren das keine Wurfscheiben, sondern
die Becken, Gongs oder Glocken, mit denen die Gymnasiarchen ihrer jeweiligen
Klientel anzeigten, daß nun sie, und nicht ‹die anderen›, an der Reihe waren.167 Die

163 Vermutlich diente die demonstrative Kontinuität gerade der Gymnasionsaktivitäten den
Mitträgern der neuen politischen Konstellation als Symbol für das Überleben der Polis unter ih-
rer fürsorglichen Leitung. Für Pergamon läßt sich für die Krisenjahre nach 133 ganz Ähnliches
beobachten (Chiron 37, 2007, 501–516).

164 Gauthier, am Anm. 4 a.O. 81ff., N. 3 mit dem Kommentar S. 97–101. Sämtliche Häuser
waren dort nach der Eroberung zur Hälfte beschlagnahmt worden; zwei Jahre später nahm An-
tiochos seine Ansprüche auf ein Drittel zurück und präsentierte sich mit dieser neuen ãpan-
firùvsi«-Maßnahme ein weiteres Mal als Wohltäter der darniederliegenden Stadt. Limyras Lage
darf man sich, mit dem Vorteil, daß es wohl nicht wie Sardeis geplündert worden war, ähnlich
vorstellen.

165 Gauthier, a.O. 13ff., N. 1 mit dem Kommentar S. 36–39. Der Rückgabe folgte wenig später
die Übernahme der Finanzierung des benötigten Öls durch den König (vgl. die vorige Anm.), um
die es in den Verhandlungen zwischen seinem Agenten und Limyra (noch?) nicht gegangen ist.

166 Ph. Gauthier – M. B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Beroia, 1993, B,
Z. 10–21 mit Gauthiers Kommentar S. 68–74.

167 Bekanntlich wurden Öffnung und Schließung von Gymnasien durch shmeÖa angezeigt.
Die Kronzeugen dafür, daß man dabei den Betrieb in aller Regel durch das Ertönen von Klang-
körpern steuerte, die eben d›skoi hießen, sind 2Makk. 4, 13f. und Cic. De or. 2, 5, 21 (an beiden
Stellen funktionieren die Bilder nur unter der Voraussetzung der Üblichkeit). A. Wilhelm
hat das schon 1932 in seinen Neuen Beiträgen zur griechischen Inschriftenkunde V, 46f. er-
kannt, L. Robert, am Anm. 141 a.O. 290f.; Habicht, am Anm. 12 a.O. 218 und Gauthier,
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Limyräer wurden damit nicht glücklich und erbaten sich, wie man sieht erfolgreich,
ihr Gymnasion wieder für sich allein zurück.168 Die Soldaten, deren Interessen der
Schreiber des Briefes ja nicht einfach vernachlässigt haben kann, müssen für den Ver-
lust an ‹Freizeitwert› entschädigt worden sein. Darüber wird man sicher auch verhan-
delt haben, aber in dem auf die Freundlichkeiten für Limyra beschränkten Brief hatte
das nichts zu suchen.

Zu diesen kehrt der Verfasser vielleicht noch am Ende von Z. 19 mit kaÏ t@ loipˇ zu-
rück, nun wieder wie im Eingang verallgemeinernd und zugunsten aufbauender Prin-
zipien sich von den Erinnerungsrisiken konkreter Fakten fernhaltend. Das und auch
den Überschwang in der Versicherung von Wohlwollen und Zuwendung mit überall
wiederzufindenden Floskeln erforderten an dieser Stelle allerdings schon Konvention
und Höflichkeit. Wir haben das bereits oben besprochen und müssen hier abschlie-
ßend nur noch einmal die Unsicherheiten betonen, über deren hartnäckigen Bestand
die Länge dieses Kommentars nicht hinwegtäuschen darf. Daß darin Antiochos III.
und die sehr zeitnahen Folgen seiner Einnahme Limyras 197 v. Chr. mehr und mehr in
den Vordergrund gerückt ist, verdankt sich dabei – hoffentlich – keinem Vorurteil.

Anhang

Auf dem flachen Sattel nördlich der Nordmauer der Burg von Limyra lag 1969, links
beschädigt und oben gebrochen, ein kleines Monument aus weißem Kalkstein, das ein
Votivaltar oder eine Weihgeschenkbasis gewesen sein könnte. Es mißt in der Höhe 47,
in der Breite und Tiefe am Schaft 34 cm. Sein einziger Schmuck ist das ganz einfache,
2 cm starke Fußprofil. Es läuft auf 4 Seiten um und trägt vorn die letzte Zeile der In-
schrift. Deren Buchstaben sind zwischen 2 und 4 cm hoch, entsprechend unregelmäßig
ist der zwischen 2 und 0,5 cm schwankende Zeilenabstand. Die Schrift mit ihren wie-
derholten Ligaturen legt eine Datierung in die fortgeschrittene Kaiserzeit nahe (Abb. 4).

---------OSS-----
---------. XR°SO
[Å]ereŒ« kates-

4 tˇmeno« ÉpÌ tá«
ùeoÜ ãndfijv«, É-
pÌ tá« Åer»« boy-
lá« kaÏ Łmiùwvn

8 ----------filo«.

am Anm. 4 a.O. 59f. sind ihm mit guten Gründen und zusätzlichen Argumenten gefolgt. Die
Mühe, die sich M. Lavrencic – G. Doblhofer – P. Mauritsch, Diskos, 1991, 18f. mit der
Verteidigung ihrer Interpretation als Wurfgeräte auch für diese Stellen geben, ist hoffnungslos.

168 An Sardeis hatte Antiochos geschrieben … tÌ gymnˇsion ìi prfiteron ãxrásùe synte-
tˇxamen $pokatastaùánai ÉmÖn (o. Anm. 165), im Brief an Limyra wird die wiederhergestellte
freie Verfügung der Stadt mit xr»sùai eå« „ $n proairásùe definiert.

��
�

�
� �
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Der Stifter bezeichnet sich als Priester einer Göttin, der er die Berufung in das Prie-
stertum verdankt. Er drückt das mit denselben Worten aus, die Jahrhunderte früher
ein König Antiochos169 in dem berühmten Stiftungsbrief für den Priester des Zeus von
Baitokaike verwendet.170 Danach wurden die Riten im dortigen Heiligtum ÉpÌ toÜ
kaùestamwnoy ÉpÌ toÜ ùeoÜ Åerwv« verrichtet. J.-P. Rey-Coquais vermutet in sei-
nem Kommentar (S. 66) dahinter «tirage au sort» und wird dabei vom Fragment einer
hellenistischen Inschrift aus Astypalaia bestätigt.171 Sie überliefert das mit ödoje t»i
ùe»i t»i [targˇti kaÏ tâi koinâi toÜ ùiˇsoy tân patr›vn ùeân eingeleitete Ehrende-
kret eines Kultvereins für seinen Priester Ophelion, $podeixùeÏ« ÉpÌ t»« ùeoÜ di@ toÜ
klˇroy ÅareŒ« tân patr›vn ùeân. Im Fall Baitokaikes dürfte die Autonomie des Hei-
ligtums bei der Bestellung seines priesterlichen Chefs für das Insistieren auf dessen
göttlicher Einsetzung maßgeblich gewesen sein, was dabei das Anliegen des Priesters
in Limyra war, vielleicht Anspruch oder Bewußtsein besonderer ‹Heiligkeit›, wissen
wir nicht.172

Seine Göttin kann gut im abgebrochenen Oberteil des Monuments genannt gewe-
sen sein, und nichts hindert daran, in den Buchstabenresten der ersten erhaltenen
Zeile den Anfang von Ues[moffiro«] zu suchen. Den Unsicherheiten wird man aber
wohl besser mit Zurückhaltung gerecht. Prekär bleibt auch die Fortsetzung der Inter-
pretation mit der Annahme eines zweiten Priestertums, in das den Stifter des Monu-
ments die Boule von Limyra eingesetzt hat.173 Rätselhaft sind die Łm›ùeoi, deren Kult es

169 An der Suche nach seiner Identität brauchen wir uns hier nicht zu beteiligen, vgl. die Hin-
weise bei B. Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor, 2002, 77f.

170 IGLS 4028, Z. 23ff.
171 IG XII 3, 178. Ich verdanke den Hinweis auf diesen Text der Freundlichkeit von Gil Ren-

berg. Die Inschrift gehört schon zur Dokumentation F. Polands (Das griechische Vereins-
wesen, 1908, 563), der sie mehrfach herangezogen hat (besonders S. 416), vgl. M. Hörig, in:
ANRW II 17, 3, 1984, 1567.

172 Noch einmal Renberg verdanke ich den Hinweis auf SEG 39, 855 (Samama, am Anm. 73
a.O. 155 mit den weiteren Editionen), ein spätkaiserzeitliches Epigramm auf eine Artemisprie-
sterin, wo die Einsetzung durch die Göttin Hauptargument für die Rühmung von Kult und Prie-
sterin ist, und auf Paton – Hicks, am Anm. 131 a.O. 103. Berufung durch den Gott in dessen
Éphres›a hat eine Frau im kaiserzeitlichen Mäonien erfahren (TAM V 460 [G. Petzl, EpigrAnat.
22, 1994, 68f., N. 57]: klhùeÖsa ÉpÌ toÜ ùeoÜ). Das für erfolgreiche Bekleidung profaner Ämter
verbreitete ãndfijv« wird auch zum Ruhm von Priestern verwendet (TAM II 267; 848). Welches
inhaltliche Gewicht es in unserem Text hat (zu den moralischen Anforderungen an Priester der
späteren Kaiserzeit etwa N. P. Milner, AS 50, 2000, 141), läßt sich schwer abschätzen.

173 Ihre Bezeichnung als Åerˇ war (die Konsultation der website des Packard Humanities In-
stitute [am Anm. 53 a.O] verschafft einen ersten Überblick) in Termessos gang und gäbe, sonst
aber nicht häufig und scheint neu in Lykien zu sein, wo derartige Ehrenepitheta für die städti-
schen Ratskörperschaften überhaupt selten erscheinen: Schuler, Chiron 36, 2006, 407f. Auch
in Limyra dürfte der Rat damals das alles entscheidende lokalpolitische Gremium in der Hand
weniger Familien gewesen sein (Wörrle, am Anm. 115 a.O. 131–135, auf ganz entsprechenden
Vorrang der ephesischen Boule hat etwa H. Roozenbeek, EpigrAnat. 21, 1993, 103–105 auf-
merksam gemacht).
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diente.174 Welchen Geschlechts die ‹Heroen› waren, kann man dem Text nicht entneh-
men, sich aber der Erinnerung an Hemithea von Kastabos in der rhodischen Peraia
nur schwer entziehen. Sie scheint eine heilkräftige Berggöttin mit vorgriechischen
Wurzeln und besonderer Affinität zu Gesundheitsproblemen von Frauen gewesen zu
sein und nach der Diodor’schen Variante (5, 62, 3f.) ihres Mythos eine weniger be-
rühmte Schwester, Parthenos, gehabt zu haben, die wie sie in Bybassos kultische Ver-
ehrung genoß.175 Aber man widersteht wohl besser der Versuchung, die Fäden, so at-
traktiv sie aussehen, zu einem limyräischen Filialkult zusammenzuknüpfen.

In Z. 2 geht XR°SO, schon in den Bruch hinein, noch der Rest eines Zeichens vor-
aus. Als Buchstabe könnte es am ehesten Omikron sein,176 es sieht aber so aus, als hätte
es eine Spitze nach unten, was eher an ein Blatt als Distinktionszeichen denken läßt. Es
könnte dann eine davor verlorene Zahl vom Text abgesetzt haben und anschließend
die Herstellung von xryso[Ü«] und damit den Gedanken an eine Spende von Aurei
empfehlen. Als deren Empfängerin könnte, im Dativ, Demeter Thesmophoros ge-
nannt gewesen sein, von deren Epitheton wir, unsicher gelesen, noch die erwähnten
ersten drei Buchstaben hätten.

Die Fragen überwiegen also die Antworten; zu den letzteren darf man aber rech-
nen, daß die Göttin, vielleicht zusammen mit den Łm›ùeoi, ihr Heiligtum außerhalb
der klassisch-hellenistischen Mauern Limyras im Bereich des nördlich der Oberburg
alsbald wieder ansteigenden Berghanges hatte.

Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts
Amalienstr. 73b
80799 München

174 Die Probleme beginnen wegen des Sprungs, den der Stein gerade hier hat, schon bei der
Lesung.

175 Nach der Publikation des Heiligtums durch J. M. Cook – W. H. Plommer, The Sanctuary
of Hemithea at Kastabos, 1966, hat sich P. Debord, Aspects sociaux et économiques de la
vie religieuse dans l’Anatolie gréco-romaine, 1982, 38f.; 41–45 erneut mit dem Kult beschäftigt.
Alle wesentlichen Hinweise finden sich zusammen mit der Dokumentation bei W. Blümel,
Die Inschriften der rhodischen Peraia, 1991, 109–117, vgl. auch A. Bresson, Recueil des
inscriptions de la Pérée rhodienne, 1991, 65–72.

176 Unter dieser Voraussetzung könnte man hier den Namen des Vaters unseres Priesters,
etwa Isochrysos, suchen.
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Abb. 3: Textkolumne I, Z. 9–15 (Foto R. Schiele)

Abb. 4: Limyra, Votivaltar oder Weihgeschenkbasis (Foto M. Wörrle)
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